
  

Stadt Leun
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun

 
 
 
 
 
 
 

18.10.2022 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

der 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun 
am Montag, 17.10.2022, 19:08 Uhr bis 20:52 Uhr 

im Saal "Grüne Au" Biskirchen 
 

 
Anwesenheiten 

 
Vorsitz: 

Jürgen Ambrosius (SPD) 

 
Anwesend: 

Lothar Klein  (GRÜNE)  

Paul Schmitz  (FWG)  

Claus-Peter Schweitzer  (CDU)  

Marco Carnetto  (SPD)  

Magdalene Georg  (SPD)  

Marcus Hartmann  (CDU)  

Joachim Hennche  (FWG)  

Kerstin Klapproth  (FWG)  

Dieter Krause  (GRÜNE)  

Wilhelm Müller  (CDU)  

Karl-Günter Süß  (GRÜNE)  

Kim Robert Trapp  (CDU)  

Maximilian Weber  (SPD)  

Patrick Zipp  (CDU)  

 

Magistrat: 

Björn Hartmann  (CDU)  

Thorsten Keller  (FWG)  

Ralf Fischer  (GRÜNE)  

Gerd-Ulrich Heberling  (SPD)  

 

Schriftführer: 
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Natalie Vogel  

 

Von der Verwaltung waren anwesend: 

Arnd Pauker   

Karoline Schön   

 

Abwesend: 

Josua Carnetto  (SPD) entschuldigt 

Markus Heering  (FWG) entschuldigt 

Michael Hofmann  (SPD) entschuldigt 

Ingeborg Palm  (NPD) entschuldigt 

Ludwig Palm  (NPD) entschuldigt 

Wolfram Pauli  (CDU) entschuldigt 

Marco Rinker  (FWG) entschuldigt 

Lukas Wolf  (CDU) entschuldigt 

Maximilan Wolf  (CDU) entschuldigt 

Christof Zutt  (GRÜNE) entschuldigt 

Gabriele Zieres (FWG) entschuldigt 

Ralf Schweitzer (CDU) entschuldigt 

Sascha Linke (CDU) entschulidgt 

 

 
Gäste: 11 Bürger   
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Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der 
Beschlussfähigkeit 

 

 

2. Niederschrift zu den Sitzungen vom 25.07. und 01.09.2022  
 

3. Kurze Vorstellung der Planung zur Umsetzung des Projektes 
„Zielvorstellung Stadt Leun – Dorfmoderation“ 

(MI-24/2022) 

 

4. Waldwirtschaftsplan 2023 (VL-221/2022) 
 

5. Bericht des Bürgermeisters  
 

6. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers  
 

7. Sachstandsberichte  
 

7.1 Kommunales Investitionsprogramm  
 

7.2 Hessenkasse  
 

7.3 Schutzsuchende in der Stadt Leun  
 

7.4 Organisationsuntersuchung  
 

7.5 Radwegeanschluss  
 

7.6 Hollergewann  
 

7.7 Überlegungen zur Bewältigung der Energiekrise in der Stadt Leun  
 

7.8 Zielentwicklung / Dorfmoderation  
 

8. Anfragen und Mitteilungen  
 

9. Martinskirche (VL-224/2022) 
 

10. EKVO, Bestands- und Zustandserfassung im Stadtteil Stockhausen - 
Kanalreinigung und -inspektion 

(VL-219/2022) 

 

11. Bebauungsplan Nr. 4 „Lahnbahnhof“, 1. Änderung; 
 
a) Abwägung über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 

(VL-168/2022) 

 

12. Satzung der Stadt Leun über die Erhebung von Gebühren für die 
Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen 
ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) sowie 
weiteren Nutzer in Unterkünften der Stadt Leun 

(VL-220/2022) 

 

13. 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung (VL-92/2021) 
 

14. Gesamtabschlüsse bei Jahresabschlüssen (VL-199/2022) 
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Sitzungsverlauf 
 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der 
Beschlussfähigkeit 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius eröffnet um 19:08 Uhr die 16. 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Er begrüßt die anwesenden 
Stadtverordneten, die anwesenden Mitglieder des Magistrates, den Bürgermeister 
Herrn Hartmann, den ersten Stadtrat Torsten Keller, die Schriftführerin Natalie Vogel 
von der Verwaltung, den Büroleiter Herrn Pauker, vom Bauamt Frau Karoline Schön, 
Diplom Geographin Frau Henriette Klinkhart und die Mitarbeiter von Hessen Forst 
sowie 9 weitere Zuhörer. 
 
Er weist darauf hin, dass es keine aktuellen Bestimmungen bezüglich der Corona 
Pandemie gibt, verweist jedoch wegen der steigenden Zahlen auf die bekannten 
Verhaltensregeln wie Abstand halten. 
 
Weiterhin teilt er mit, dass die Redebeiträge für die Protokollführung aufgenommen 
werden. Die Maßnahme diene nur zur Hilfe der Protokollantin. Die Aufnahmen werden 
nach Genehmigung der Niederschrift unwiderruflich gelöscht. 
 
Er liest vor, welche der Stadtverordneten entschuldigt sind und zählt die Anwesenden. 
Es sind 15 Stadtverordnete anwesend, somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 
 
Herr Ambrosius fragt, ob es Anträge zu Änderung der Tagesordnung gibt. Daraufhin 
meldet sich niemand zu Wort.  
Er verschiebt er den Tagesordnungspunkt 13. Änderung zur Entschädigungssatzung 
auf den 14. November, da es noch Bedarf zur Klärung geben würde. 
 
 

 
 
2. Niederschrift zu den Sitzungen vom 25.07. und 01.09.2022 
 
Weiterhin fragt er, ob es zu den Niederschriften des 25. Juli und der des 01. 
September Redebedarf gebe. Dies sei nicht der Fall. 
 

 
 
3. Kurze Vorstellung der Planung zur Umsetzung des Projektes 

„Zielvorstellung Stadt Leun – Dorfmoderation“ 
MI-24/2022 

 
Herr Ambrosius stellt Frau Klinkhart vor und übergibt ihr das Wort. 
 
Frau Klinkhart bedankt sich für die Einladung und beginnt den Rahmen der 
Konzepterstellung zu erklären. 
Zuerst stellt sie kurz Ihre Kollegin Frau Steimel vor. Beide haben zusammen den 
Abschluss als Diplom Geographinnen gemacht und seien seit 2004 und 2005 
selbständig. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf gemeinsame Projekte. Ihr 
Schwerpunkt sei Stadt und Gemeindeentwicklungsplanung, Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge, Bürgerschaftliches Engagement und Wirtschaft & Arbeit. Ergänzend 
seien es bei Frau Steimel Landwirtschaft, Natur und Umwelt, Biodiversität, 
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Nachhaltigkeit und Tourismus. Bedauerlicherweise ist Frau Steimel im Urlaub, sonst 
würde sie sich auch vorstellen.  
 
Sie gibt einen kurzen Überblick über die bereits gemeinsam erstellten Konzepte und 
Dorfentwicklungsverfahren. Dieses Jahr hätten sie das Konzept für Lahn Dill Bergland 
erstellt und Frau Steimel sei im Bereich Tourismusmarketing, für das Lahntahl und die 
Region Mittelhessen an einem Masterplan beteiligt. Ein weiterer Schwerpunkt von Frau 
Klinkhart seien Vereine und Ehrenamt. 
 
Sie Bedankt sich für den erhaltenen Auftrag und erläutert, dass es um eine 
Erarbeitung eines Leitbildes, Handlungsfeldern und Entwicklungszielen im Rahmen 
eines moderierten Beteiligungsprozesses gehen würde. Der Auftrag wurde so 
verstanden, dass es um das Ausloten der Stärken ginge und wo man noch etwas für 
die Stadt entwickeln könne. Das Auftragsklärungsgespräch mit Frau Schön und Herr 
Putz hätte stattgefunden. Die Bevölkerung soll mitwirken, was sich nicht einfach 
gestalten ließe in einer so übergeordneten Kategorie zu denken. Wichtig sei jedoch, 
nicht zu viele Begehrlichkeiten zu wecken und darauf zu achten, was wirklich 
umsetzbar sei.  
 
In der Struktur für das Leitbild geht es um das geplante Zusammenleben und die 
Charakteristik von Leun. Die Handlungsfelder seien zum Beispiel Wohnen, 
Daseinsvorsorge, Arbeiten und Freizeit und Tourismus. Zu diesen Handlungsfeldern 
werden Ziele definiert und dann kämen die Projekte um diese Ziele umzusetzen.  
 
Der Prozessablauf sei in Bausteine gegliedert. Zu den Bausteinen würde die 
Bestandsaufnahme, die Stärken und Schwächenanalyse, der Handlungsbedarf, das 
Leitbild und die Ziele gehören. All dies führe zu dem Konzept der Stadt Leun. 
In der Bestandsaufnahme ginge es um die Auswertung statistischer Daten, welche mit 
den Erkenntnissen aus den Ortsrundgängen ergänzt werde. Daraus würde der 
Handlungsbedarf abgeleitet, was zur Entwicklung des Leitbildes beiträgt. Aus dem 
Leitbild würden sich dann die Ziele ergeben. 
 
Zu dem Prozessablauf Beteiligung würde die Bürgermitwirkung zählen. Dies wären 
dann die Ortsrundgänge, welche mit wenigen und wichtigen Leuten aus jedem 
Stadtteil durchgeführt werden solle. Diese wären zum Beispiel Ortsbeiräte und 
Personen aus dem Magistrat sowie Vereine, jedoch nicht mehr als sechs Personen. 
Nach diesen Ortsrundgängen würden zwei öffentliche Veranstaltungen stattfinden, die 
dazu dienen sollen, die bereits gewonnenen Erkenntnisse mit den Bürgern 
abzugleichen und eventuelle Denkanstöße zu besprechen. Die Ergebnisse darauf 
würden in das Konzept einfließen. 
 
Zu dem geplanten Vorgehen wäre es schöner, wenn Treffen persönlich und vor Ort 
stattfinden würden. Natürlich würde dies unter Einhaltung von Hygiene- und 
Abstandsregeln erfolgen. 
Diese Treffen sollen kein Vortragscharakter haben, das würde heißen, dass man sich 
zu einzelnen Themen in Arbeitsgruppen trifft und sich dann wieder zusammenfindet, 
um dies zu besprechen. Digitale Treffen würden zur Not auch gehen, jedoch wäre es 
persönlich durchaus schöner. 
 
Für die Rundgänge wären vier Samstage im November angedacht. 
 
Frau Schön teilt mit, dass sich die angeschriebenen Ortsbeiräte von Biskirchen und 
Bissenberg geäußert hätten, die von Leun und Stockhausen jedoch noch nicht. 
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Herr Ambrosius fragt ob es noch Klärungsbedarf dazu gäbe. 
 
Herr Schmitz fragt, wie der Plan sei, dies zeitlich umzusetzen. 
 
Frau Kinkhart antwortet, dass dieses Projekt über die Dorfmoderation gefördert sei 
und für Ihre Arbeit Fördermittel bekommen würden. In dem Bewilligungsbescheid ist 
ein Zeitraum festgelegt, welcher besagt, dass das Projekt bis  zum 16.09.2022 
begonnen sein müsse. Mit dem Abschluss der Projekte wird im Frühjahr 2023 
gerechnet. 
 
Herr Ambrosius fragt, ob es weiteren Klärungsbedarf gäbe. 
 
Herr Süß möchte wissen, ob eine solche Dorfmoderation automatisch in einen 
Förderantrag in der Dorferneuerung münden würde und ob daraus eine 
Dorferneuerungsmaßnahme mit öffentlicher und privater Förderung folgen würde, 
oder könne das Ganze mit der Moderation und dem Kompass beendet sein? 
 
Eine weitere Frage ist, ob die Moderation die Voraussetzung für Stellung eines solchen 
Förderantrages sei oder ob eine Planungsleistung erfolgen müsse. 
 
Frau Klinkhart antwortet, dass zur ersten Frage beides möglich sei. Im Vorfeld wäre 
es wichtig zu wissen, ob es geplant sei in ein Dorfentwicklungsverfahren zu gehen. 
Gleichzeitig solle dies mit Fach- und Förderbehörde abgesprochen sein. Die Richtlinie 
für die Entwicklung im Ländlichen Raum sei gerade in Überarbeitung und zum 
01.01.2023 erscheint eine neue. Das heißt, dass es andere Anforderungen an das 
Dorfentwicklungsverfahren geben werde, jedoch könne, das bis dahin bereits 
Erarbeitete, ein Teil des Antrags sein. 
 
BGM Herr Hartmann, teilt mit, dass es zur Dorfentwicklung kommen kann. Dies 
wäre jetzt nicht gleich im nächsten Jahr angedacht, aber in zwei bis drei Jahren schon. 
 
Herr Ambrosius stellt fest, dass es keine weiteren Fragen zu diesem Thema gibt und 
bedankt sich bei Frau Klinkhart. 
 
 

 
 
4. Waldwirtschaftsplan 2023 VL-221/2022 
 
Herr Ambrosius leitet den 4. Tagesordnungspunkt ein und stellt Herrn Dr. Horn und 
Herrn Dr. Ziering von Hessen Forst vor, die genaueren Fragen zum 
Waldwirtschaftsplan beantworten können. Er sagt, dass in der gemeinsamen 
Ausschusssitzung darüber abgestimmt wurde und erteilt das Wort an Herrn Keller, 
weil dieser den Bürgermeister Herr Hartmann in den letzten Wochen vertreten hat. 
 
Herr Keller begrüßt alle anwesenden und entschuldigt, dass der Waldwirtschaftsplan 
sehr kurzfristig hochgeladen wurde. Jedoch konnte dieser in den Ausschüssen und im 
Magistrat diskutiert werden. Er würde sich über eine positive Zustimmung des 
Waldwirtschaftsplanes sehr freuen. Dieser würde leider keine positive finanzielle 
Aussicht zeigen, die den Haushalt belasten würden. Die klimatischen Bedingungen 
würden erhöhte Einschlagsmengen und Verkaufsmengen fordern. Die Planzahlen der 
Brennholzverkäufe basieren auf den der letzten Jahre, jedoch wird wegen der 
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wirtschaftlichen Situation davon ausgegangen, dass mehr Holz verkauft wird als 
zuvor.  
 
Herr Ambrosius bedankt sich und erteilt das Wort an Herr Trapp. 
 
Herr Trapp stellt das Abstimmungsergebnis des Finanzausschusses vor. 
 
Finanzausschuss: 
6-Ja-Stimmen 
1-Nein-Stimme 
 
Herr M. Carnetto sagt, dass sich im Bauausschuss dafür entschieden wurde, er aber 
nicht genau wisse mit wie vielen Stimmen, weil er das Protokoll noch nicht bekommen 
hätte. 
 
Bauausschuss: 
7-Ja-Stimmen 
 
Herr Müller als Stellvertreter des Sozialausschusses stellt das Abstimmungsergebnis 
vor. 
 
Sozialausschuss: 
3-Ja-Stimmen 
1 Enthaltung 
 
Herr Ambrosius fragt ob es weiteren Redebedarf gebe. 
 
L. Klein sagt, dass er vor hatte, den Punkt Waldwirtschaftsplan von der 
Tagesordnung nehmen zu lassen und wurde darauf angesprochen, dass die 
Einbringung des Haushaltes somit für 2023 gefährdet sei, welches er aber bezweifelt. 
Seiner Meinung nach ist das Zahlenwerk durch Verwendung von Rücklagen, 
Verrechnungen im Bauhof und gering angesetzten Erlösen sehr verschönert. Er hätte 
einige Fragen an Herrn Dr. Horn und Herrn Dr. Hering. 
 
Herr Klein erklärt, dass die Förderung 9.000€ ausmachen würde, in anderen 
Kommunen jedoch ginge die Förderung auf 40.000€ bis 50.000€ hoch. Der Posten für 
Aufwendung Landwirtschaft wäre mit 27.000€ angesetzt. Dieser Posten wäre Ihm 
nicht ganz klar und fragt was dort darunterfallen würde. 
 
Die Rücklage wird mit 27.000€ Euro belastet, dort würde Ihm ein Ausgleich für die 
Zukunft fehlen. In den letzten 5 Jahren wurden 5.895 Festmeter eingeschlagen, dies 
würde 20% über dem Festgesetzten Jahreseinschlag liegen. Dadurch, dass mal 
11.000 oder 7.000 Festmeter eingeschlagen wurden, würden Ihm fehlen, wie viel 
übriggeblieben sei. Durch die Explosion der Bauholzpreise, durch die Verdreifachung 
des Preises von Pellets und von Brennholzpreisen, die sich verdoppelt haben, kämen 
ihm diese Zahlen zu gut angesetzt vor. Das größte Problem seien aber die 
Perspektiven. Der Einschlag wäre mit 4.800 Festmetern festgelegt gewesen, wovon 
man runter müsse um einen dezimierten Schnitt zu erreichen. Die Anpflanzung sei 
sehr aufwendig.  
 
Herr Klein fragt, warum nicht mehr auf die Problematik der Wildschäden eingegangen 
werde. Es würde alles nur so hingenommen werden. Als Landwirt würde er wissen, 
dass Wildschweine ein großes Problem seien, jedoch wäre dies durch Pachtverträge 
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geklärt. Im Bereich Forst würde dies so hingenommen, um mit zehnfachem Einsatz 
die Pflanzen zu schützen. Wir bräuchten dort mehr Perspektive und Problemlösungen. 
 
Herr Horn bedankt sich für die Fragen und beantwortet, dass Herr Klein recht hätte 
und alles sehr vorsichtig geplant worden sei. Es sollte kein falscher Plan präsentiert 
werden, da der Holzmarkt sehr schnelllebig sei. Die Preise hätten sich im Moment 
stabilisiert. Das negative Ergebnis würde dadurch kommen, dass der Hiebsatz gesenkt 
worden wäre. Das letzte Mal hätte man ein positives Ergebnis erzielt, indem man die 
Fichtenklasse, die komplett abgestorben war, überschlagen hätte.  
Im Moment würde nur Schadholz geschlagen werden. Es würde lediglich, das tote 
Holz von der Fläche geräumt und vom frischen Holz werden die Finger gelassen. 
Deswegen müsse man die Menge, die überschlagen wurde wieder einsparen. Der 
Hiebsatz wäre darauf auf 4.300 Festmeter gesenkt und man hätte zum ersten Mal 
Frischholz schlagen dürfen. Die letzten Jahre wäre viel mehr geschlagen worden, als 
man hätte dürfen, weil so viel abgestorben wäre. Er ginge nicht davon aus, dass die 
Preise die nächsten Jahre sinken, weil die Energiekrise auch die Holzpreise ansteigen 
ließe. 
 
Man solle bitte nicht vergessen, dass der Waldwirtschaftsplan eine Prognose sei, in der 
man so gut wie möglich versuchen würde, die Entwicklung des nächsten Jahres 
einzuschätzen. 
 
Zur Förderung wäre zu sagen, dass andere Gemeinden hohe Fördermittel einstreichen 
würden, weil diese Ihre Fichten finanziert bekommen würden. Für jede eingeschlagene 
Schadholzfichte würden diese Förderung bekommen, jedoch würden diese Gemeinden 
ihren gesamten Vorrat herunterschlagen. Bei manchen würde es kaum noch Wald 
geben. 
Laubholz würde am meisten gefördert werden, was in Leun aber gar kein Sinn 
machen würde, weil der Wald bereits aus 80 bis 90% Laubholz bestehe. Durch das 
einschlagen des Schadholzes gingen quasi die 12% Fichten verloren. Deswegen würde 
hier gerade primär Douglasie und Küstentanne gepflanzt werden. Dazu käme noch, 
dass die Pflanzansätze nicht hoch wären. Eigentlich sollten wir froh sein, dass man die 
hohen Fördermittel, im Moment, nicht in Anspruch nehmen müsse. 
 
Weiterhin erklärt Herr Horn den geringen Überschuss, bei den hohen 
Einschlagmengen für 2022 und 2023. Zunächst einmal wäre dies ein Buchungsspiel. 
Holz das 2020 verkauft würde, werde 2021 erst gebucht und dann auch 2021 
zugeschlagen. Die Einschläge hingegen würden aber zu dem aktuellen Jahr gebucht. 
Die Menge an Festmetern, die man im Jahr schlagen darf, würden Jahresscharf 
gebucht werden, die Erträge hingegen würden immer auf das nächste Jahr gebucht. 
Durch die Kartellklage hätte Herr Horn keine Berechtigung über Holzpreise zu 
sprechen und er dürfte nicht einmal wissen an wen die Stadt Leun Holz verkauft. Er 
würde nur eine Meldung darüber bekommen, dass das Holz verkauft sei und was der 
Gesamtpreis wäre. 
 
Herr Klein fragt, dass die eingeschlagenen Mengen von fast 19.000 Festmetern für 
2021 und 2022 in dem Jahr 2023 dann durchschlagen müssten. Oder sei das Jahr 
2022 rausgenommen. Er fragt, wie sich diese prognostizierten 7.000 Festmeter auf 
2023 auswirken würden. 
 
Herr Hering antwortet, dass die große Position in 2022 6.000 Festmeter Grünarbeit 
und ungefähr 1.000 Festmeter Prognose wäre, aber noch gar nicht alles im Buche 
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stehe. Er wüsste, dass Herr Haares, mit Schwerpunkt auf die schlechten Sortimente, 
um die 5000 Festmeter geschnitten hätte. 
Er ist der Meinung, dass der Industrieholzbereich noch gut verkaufen könne. Dies 
träge zur Prognose für dieses Jahr bei. Dies wäre eine Budgetverbesserung gegenüber 
dem Planansatz 2022. 
 
Herr Horn ergänzt, dass es vorsichtig negativ geplant sei 
 
Herr Klein meint, dass es dann ja ratsam wäre, wenn Herr Rübsam dabei gewesen 
wäre und Fragt nach der Rücklage. 
 
Herr Hering antwortet, dass er bei Herr Pauker nachgefragt hätte und es 78.000 € 
zum Jahresende gewesen wären. Nach dem letzten großen Sturm sei sie 
buchtechnisch nicht angefasst worden, also ist sie in die Doppik gerettet worden. 
Dann wurden diese 27.000€, aus der Rücklage, für Pflanzung und Pflanzen selbst 
verwendet. Diese wäre damals für die Aufforstung angelegt worden. Man konnte wohl 
auf die Entnahme der Rücklage verzichten, weil es aus den laufenden Haushalten 
genommen wurde. 
 
Herr Klein fragt weiter nach dem Verbrauchsmaterial Landwirtschaft. 
 
Herr Hering sagt, dass dies im wesentlichen Schutzmaßnahmen gegen 
Wildschweinschäden gewesen wären. Dazu würden unter anderem Laufgatter usw. 
zählen. 
 
Herr Klein möchte wissen wie es denn weitergehen würde, weil der Schnitt bei 
5.000€ Festmeter pro Jahr liegen würde und die Aussichten finanzieller Art relativ 
pessimistisch zu sehen wären.  
 
Herr Horn antwortet, dass dies genauso wäre und die Steigerung durch die 
Personalkosten kommen würde, weil man an die Zukunft gedacht hätte. Die 42 
Prozent der Personalkosten wären mit eingeplant. Es wäre in einem Notfall 
unbezahlbar eigene Forstwirte zu haben, die zum Beispiel nach einem Sturm die 
Straßen freimachen würden. Seiner Auffassung nach, hätte die Stadt Leun gut in ihren 
Forstwirt investiert. Natürlich würden sich die Personalkosten zu Buche schlagen, 
jedoch würde versucht werden, die überschlagenen Mengen wieder einzusparen. 
Zudem wäre Nadelholz viel teurer zu verkaufen als Laubholz. Aber ja, die 
Investitionen wären Pessimistisch. 
 
Herr Klein fragt nochmal nach den Wildschäden. 
 
Herr Horn erklärt, dass es im Bereich Wildschäden um Jagd gehe und dazu jeder eine 
andere Meinung hätte. Die Wildschäden im Wald kämen durch das Reh- und Rotwild 
worum wiederum die Wildschäden im Feld durch Wildschweine kämen. Herr Horn ist 
der Auffassung, dass man nicht viel Wild bräuchte, lediglich einen einzelnen Bock, der 
mindestens 20 bis 30 Prozent der Kultur auffrisst. Eine Kultur würde zwischen 8.000€ 
und 12.000€ pro Hektar kosten, deswegen würde grundsätzlich ein Gatter zum Schutz 
der Jungpflanzen gestellt werden. Herr Wolf zum Beispiel würde Regelmäßig diese 
Gatter kontrollieren, damit nicht doch ein Schlupfloch zum Absterben der Pflanzen 
führe. In der Naturverjüngung wäre es relativ egal, was Wildschäden angehe. In der 
Stadt Leun gäbe es eine gute Jägerschaft, die bereit sei, ordentlich zu jagen.  
 
Herr Klein fragt, wann man frühestens den Jahresabschluss für 2021 erhalten könne. 
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Herr Hering antwortet, dass der Forst zum Jahresende die Ausgaben kennen würde. 
Die Einnahmen bekäme man zum Stichtag von Herr Rübsahl erfragt, allerdings immer 
in Abstimmung mit der Stadtverwaltung bezüglich der Buchungen. 
 
Herr Klein erinnert, dass er die Zahlen von 2021 meine und dass diese ja schon 
vorhanden sein müssten. 
 
Herr Horn antwortet, dass diese Zahlen schon vorliegen würden, er diese aber 
gerade nicht zu Hand hätte. 
 
Herr Ambrosius teilt mit, dass man diesen Bericht an das Protokoll mit anfügen 
würde und fragt, ob es weiteren Klärungsbedarf geben würde. 
 
Herr Schmitz sagt, dass er in der Prognose weniger sehen würde als im 
Nachhiebansatz. Weiterhin fragt er, ob es in Zukunft geschafft werden würde, zu 
schlagen, was geschlagen werden dürfte oder wären die Aussichten für 2024 und 
2025 noch düsterer als im Moment. 
 
Herr Horn entgegnet, dass dies eine Frage sei, die auf jedem Forst Kongress 
behandelt werde und auch, wie es mit dem Klima weitergehen würde. Dieses 
Extremwetterereignis würde sich seit 2018 durchziehen. Bei einer Baumscheibe würde 
man so genannte Weiserjahre erkennen. Wenn diese sehr nah aneinander liegen, 
würde man erkennen, dass es in diesem Jahr extrem trocken gewesen wäre. Was es 
lediglich seit Beginn der modernen Forstwirtschaft noch nie gab sei, dass es drei 
Weiserjahre in Folge gegeben hätte. Es würde keine ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
mehr betrieben werden, wie es mal gelehrt worden wäre. Momentan würde Hessen 
Forst nur noch Schadholz machen.  
Es würde nur noch geschaut werden, welche Bäume die öffentliche Sicherheit 
gefährden und diese würden dann beseitig. Der klassische Einschlag wie vor 10 
Jahren, dass man planen würde, welche Menge geschlagen werde und welche wieder 
zuwachsen würde, gäbe es nicht mehr. Deswegen gäbe es auch diese gravierenden 
Waldbilder. Es würden lediglich tote Bäume von der Fläche genommen werden. Herr 
Horn erklärt weiter, dass wenn ein Baum bis in die Krone tot sei, müsse man eine 
Sonderfälltechnick anwenden, sonst würden den Mitarbeitern die Baumkrone auf den 
Kopf fallen. Die Fragen seien, wie es mit dem Klima weitergehe, wie stark die 
Buchenbestände erwischt hätte und wann Hessen Forst endlich aufhören könne nur 
noch Schadholz zu schlagen. Falls man an den Punkt der Walderholung käme, würden 
Bestände wiederaufgebaut werden. Genauso würde gehofft werden, dass die neuen 
Generationen dies wiederaufbauen. Diese Frage sei die Millionen Dollar frage, denn 
keiner könne diese Frage genau beantworten. 
 
Herr Schmitz bedankt sich bei Herr Horn. 
 
Herr Ambrosius fragt ob es noch weiteren Redebedarf gäbe und verneint dies, nach 
einer kurzen Pause. Weiterhin sagt er, dass es immer gut sei, wenn Fachleute direkt 
Fragen beantworten können und bedankt sich bei Herrn Horn und Herrn Hering. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den von Hessen-Forst, Forstamt 
Weilburg, vorgelegten Waldwirtschaftsplan sowie den zugehörigen Hauungsplan für 
das Haushaltsjahr 2023. 
Hiernach werden die Einnahmen und Ausgaben wie folgt veranschlagt: 
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Einnahmen:  375.050,00 Euro 

Ausgaben:  466.550,00 Euro 

Fehlbetrag:  91.500,00 Euro 

 
Abstimmungsergebnis: 
11 Ja-Stimmen 
1 Nein-Stimme 
3 Enthaltungen 
 

 
 
5. Bericht des Bürgermeisters 
 
Der Bericht des Bürgermeisters ist den Anlagen beigefügt. 
 

 
 
6. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers 
 
Der Bericht des Stadtverordnetenvorstehers ist den Anlagen beigefügt. 
 

 
 
7. Sachstandsberichte 
 
 
7.1 Kommunales Investitionsprogramm 
 
Der Sachstandsbericht für das kommunale Investitionsprogramm ist den Anlagen 
angefügt. 
 

 
 
7.2 Hessenkasse 
 
Der Sachstandsbericht für die Hessenkasse ist den Anlagen angefügt. 
 

 
 
7.3 Schutzsuchende in der Stadt Leun 
 
Der Sachstandsbericht für Schutzsuchende in der Stadt Leun ist den Anlagen 
angefügt. 
 
 

 
 
7.4 Organisationsuntersuchung 
 
Der Sachstandsbericht für die Organisationsuntersuchung ist den Anlagen angefügt. 
 

 
 
7.5 Radwegeanschluss 
 
Der Sachstandsbericht für den Radwegeanschluss ist den Anlagen angefügt. 
 

 
 
7.6 Hollergewann 
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Der Sachstandsbericht Hollergewann ist den Anlagen angefügt. 
 

 
 
7.7 Überlegungen zur Bewältigung der Energiekrise in der Stadt Leun 
 
Der Sachstandsbericht für zu den Überlegungen zur Bewältigung der Energiekrise in 
der Stadt Leun ist den Anlagen angefügt. 
 

 
 
7.8 Zielentwicklung / Dorfmoderation 
 
Der Sachstandsbericht für die Zielentwicklung / Dorfmoderation ist den Anlagen 
angefügt. 
 

 
 
8. Anfragen und Mitteilungen 
 
Herr Ambrosius leitet den Tagesordnungspunkt ein und fragt nach Wortmeldungen. 
 
Herr Schmitz teilt mit, dass die Gemeinde Greifenstein für ihren Planwagen der 
Wald- und Wiesengruppe Zuschüsse bekommen hätten und fragt ob die Stadt auch 
auf solch eine Idee gekommen wäre. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann antwortet, dass sich dieses Thema seiner 
Kenntnis entziehe und fragt, welche Zuschüsse es gegeben hätte und worüber. 
 
Herr Schmitz antwortet, dass in der Zeitung gestanden hätte, dass die Gemeinde 
Greifenstein diese für die Anschaffung eines Waldkindergartens bekommen hätten. Er 
könne den Bericht der Wetzlarer Neuen Zeitung gerne allen zukommen lassen. 
Hintergrund dieser Frage sei, dass sich lange Gedanken gemacht worden sei, wie dies 
umzusetzen wäre und ob wir personell in der Lage wären, die Voraussetzungen für 
diese Anträge der Fördergelder zu schaffen. Er sei der Meinung, dass die Gemeinde 
Greifenstein ungefähr 500.000€ zur Förderung bekommen hätten und dies eine gute 
Summe sei, die den Haushalt entlasten würde. 
 
Herr Ambrosius gibt das Wort an den Bürgermeister Herr Hartmann. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann sagt, dass dieser Betrag riesig sei und die 
Gemeinde bestimmt einen kompletten Waldkindergarten errichtet hätten, sich dies 
aber in der WNZ nachlesen leise. 
 
Herr Ambrosius bestätigt, dass es schon lange geplant sei, jemanden nur für die 
Fördermöglichkeiten zu beauftragen, denn man würde es ja immer wieder in der 
Zeitung lesen. 
 
Herr Schmitz teilt zum Thema Hessenkasse mit, dass die Projekte eventuell bis 2026 
verlängert werden würden, sich darauf aber keiner verlassen könne. Er fragt, ob wir 
im Dezember 2024 die Chance hätten, die Projekte abzuschließen, damit die 
Fördergelder ausgezahlt werden könnten. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann antwortet, dass Herr Pauker im Rahmen der 
EKVO eine Beauftragung befolgen solle. Der Hochbehälter, das Feuerwehrauto sei 
beauftragt. Die Sanierung des Feuerwehrhauses genauso wie die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung wäre, wenn die Firmen mitspielen bis Ende 2024 umsetzen. 
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Ergänzend zu den Förderungen der Gemeinde Greifenstein teilt Herr Hartmann mit, 
dass er den Zeitungsbericht gerade gelesen hätte und dass es für die Wald- und 
Wiesengruppe doch nur 49.000€ gewesen wären. Eine halbe Million wären fast ein 
Neubau einer Kita gewesen. 
 
Herr Schmitz entgegnet, dass ihm bewusst gewesen wäre, dass in dieser Summe 
noch andere Dinge mit inbegriffen gewesen wären. Nur wäre es sehr wichtig, diese 
Fördergelder eben auch zu beantragen. 
Dann gäbe es noch zwei Beschlüsse des letzten Jahres, wie zum Beispiel die 
Moderation und Beratungsleistung und die Analysen durch ein externes 
Beratungsunternehmen. Er hätte gerade entnommen, dass dies noch nicht wirklich 
weit sei. Er Fragt, wie man damit umgehen würde, wie das mit den Geldern im 
Haushalt sei und ob die mit rüber genommen würden. Die Entschuldigung, dass keiner 
da sei und noch nicht angefangen worden sei, wäre nicht Sinn dieses Beschlusses. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann, sagt zu Zielentwicklung Dorfmoderation, dass 
Frau Klinkhart gerade diese Präsentation gehalten hätte und dies Projekt im Frühjahr 
nächstes Jahr beendet sein sollte. Was die Organisationsuntersuchung anbelange, 
wären die Gelder aus dem Haushalt 2022 noch umsetzbar. 
 
Herr Schmitz fragt, ob es konkrete Liefertermine für das Feuerwehrhaus gäbe, weil 
die Unternehmen ja schon beauftragt wären und es ein terminliches Ziel von 
Dezember 2024 gäbe.  
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann antwortet, dass Feuerwehrhaus noch nicht 
beauftragt sei, aber das Feuerwehrauto solle bis Ende 2023 ausgeliefert werden. Herr 
Denzer von der Kommunalagentur sei zuständig für Feuerwehrausschreibungen und 
könne auch nichts Anderes mitteilen, jedoch sei geplant nachzufragen.  
 
Herr Schmitz fragt, ob es keinen festen Liefertermin gäbe. Ähnlich wie mit dem 
Hochbehälter, gäbe es auch kein Liefertermin. Er sagt, dass jeder der etwas bestellt, 
auch ein Liefertermin für die bestellte Ware bekommen würde. Zumindest ein 
Liefertermin müsse es geben. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann antwortet, dass zu den Hochbehältern ein 
Ingenieurbüro beauftragt worden sei. Zuerst gäbe es das Leistungsverzeichnis, dann 
würde ausgeschrieben werden. Daraufhin würde die Vergabe stattfinden. 
Die Firmen, die für den Radweg in Frage kämen, würden sich durch das 
Leistungsverzeichnis zeitlich verpflichten, dies einzuhalten. 
 
Herr Ambrosius sagt, dass Herr Schmitz vielleicht meine, ob es in den Verträgen 
eine Zielbestimmung gäbe. 
 
Herr Schmitz stimmt diesem zu. 
 
Frau Schön antwortet, dass in dem Leistungsverzeichnis des Hochbehälters, einen 
Termin gäbe, zu dem das Projekt fertig gestellt sein soll. 
 
Herr Ambrosius fragt, ob es noch weiter Fragen und Mitteilungen gäbe. 
 
Herr M. Carnetto sagt, dass er wüsste, dass es für den Lahnbahnhof mal eine 
Ablösesumme gezahlt worden sei und ob dies richtig sei. 
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Der Bürgermeister Herr Hartmann antwortet, dass irgendwann mal eine 
Ablösesumme gezahlt worden sei. 
 
Herr M. Carnetto teilt mit, dass der Geldbetrag nach der Hessischen Bauordnung 
verwendet werden müsse. Dies solle unter anderem für die Herstellung zusätzlicher 
Parkeinrichtungen, die Instandhaltung der Parkeinrichtungen oder für die Entlastung 
der Straße genutzt werden. Er Fragt ob damit etwas umgesetzt worden sei, wie viele 
Stellplätze abgelöst wurden und was dafür umgesetzt worden sei. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann sagt, dass er dies bis zur nächsten Sitzung 
bestimmt herausbekommt. Es wurde schon mal beim Lahn- Dill- Kreis bezüglich der 
Stellplätze nachgefragt, wüsste aber nichts Weiteres. 
 
Herr Ambrosius schlägt vor, dies in der nächsten Sitzung zu behandeln und fragt, ob 
es weitere Anfragen und Mitteilungen gäbe. 
 
Herr P. Zipp sagt, dass die Wald- und Wiesengruppe im Rahmen des Dorf 
Entwicklungsprozesses die Förderung bekommen hätte. Es würde nicht einfach so eine 
Wald- und Wiesenwagen für 50.000€ gefördert werden. 
 
Frau Georg sagt, dass lange an diesem Planwagen gearbeitet wurde und es eine 
schöne Sache sei, dass dieser jetzt da wäre. Jedoch sei schon in der Diskussion, ob 
sich die Stadt Leun dies leisten könne, auf Fördergelder hingewiesen worden. Es 
müsse stärker darauf geachtet werden, dass solche Projekte gefördert würden. 
 
Herr Ambrosius sagt, dass es einen Auftrag gab, dass mehr Fördergelder beantragt 
werden müssen. Dies wäre ein nochmal spezifischer in der Finanzausschusssitzung 
von Herr Trapp zu besprechen. Weiterhin fragt er, ob es noch weiter Wortmeldungen 
gebe. 
Dies sei nicht der Fall. 
Die geplanten Termine der Ausschüsse wären am 1. November 
Sozialausschusssitzung, am 2 November, am 3. November Finanzausschusssitzung 
und am 14. November die Stadtverordnetenversammlung. Zur Erinnerung erwähnt er, 
am kommenden Mittwoch die interne Sitzung der Ortsbeiräte. Weiterhin verweist er 
auf das Ratsinfosystem auf unserer Homepage, um sich Informationen zu holen. 
 
 
 

 
 
9. Martinskirche VL-224/2022 
 
Herr Ambrosius sagt, dass dieses Thema Corona bedingt Frau Georg im Juli schon 
mal vorgestellt hätte und übergibt das Wort. 
 
Herr Trapp sagt, dass sich in der gemeinsamen Ausschusssitzung darüber 
ausgetauscht worden wäre und gibt zur Kenntnis, dass sie den vorliegenden Beschluss 
abgewandelt hätten.  
 
Finanzausschuss 
7 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
Bauausschuss 
7 Ja Stimmen (einstimmig) 
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Herr Ambrosius fragt, ob es noch Redebedarf gäbe. Dies war nicht der Fall. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun nimmt das vorgestellte Konzept 
"Martinskirche - Fenster in die Geschichte" grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis und 
beauftragt den Magistrat, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antragstellung im LEADER-
Programm 2023-2027 zu schaffen, hier insbesondere Grunderwerb bzw.-Tausch.  
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen 
2 Enthaltungen 
 

 
 
10. EKVO, Bestands- und Zustandserfassung im Stadtteil Stockhausen 

- Kanalreinigung und -inspektion 
VL-219/2022 

 
Herr Ambrosius stellt den Tagesordnungspunkt vor und übergibt das Wort. 
 
Der Bürgermeister Herr Hartmann teilt mit, dass ihm das Thema sehr wichtig sei 
und bisher zu wenig gemacht worden wäre und bittet um Zustimmung, damit die 
Auftragserteilung erfolgen könne. 
 
Finanzausschuss 
7Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
Herr M. Carnetto teilt mit, dass nicht das günstigste Angebot genommen werden 
soll,. sondern das wirtschaftlichste.  
 
Bauausschuss 
7 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
Herr Ambrosius fragt, ob es dazu Redebedarf gebe, welches es nicht gab. 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Auftrag zur Kanalreinigung und –inspektion 
im Stadtteil Stockhausen an die Firma Wilhelm Reusch, Gartenstr. 2-4, 65550 Limburg für 
54.603,75 € (brutto) zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 

 
 
11. Bebauungsplan Nr. 4 „Lahnbahnhof“, 1. Änderung; 

 
a) Abwägung über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
eingegangen Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 

VL-168/2022 

 
Der Bürgermeister Herr Hartmann sagt, dass dieses Grundstück das letzte der 
Stadt Leun sei, welches man für Bauland verkaufen könne, wenn dieser 
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Bebauungsplan beschlossen werden würde. Somit wäre die Lücke am Lahnbahnhof 
geschlossen und Bauwillige hätten die Chance dort ein Haus zu errichten. Er bittet um 
Zustimmungen.  
 
M. Carnetto sagt, dass im Bauausschuss eine Frage gewesen wäre, ob es immer noch 
die Möglichkeit gäbe den Vertrag zu abzuändern aber jetzt würde es erstmal um den 
Bebauungsplan gehen. 
 
Bauausschuss 
6 Ja-Stimmten 
1 Enthaltung 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Die Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB werden nach eingehender Prüfung und Diskussion als 
Stellungnahmen der Stadt Leun beschlossen. Die vorgetragenen Anregungen und 
Hinweise sind klarstellend in die Satzung übernommen worden.  

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Bebauungsplan Nr. 4 „Lahnbahnhof“, 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen gemäß § 10 BauGB 
als Satzung, die Begründung wird gebilligt.  

3. Der Satzungsbeschluss ist bekannt zu machen, dadurch erlangt der Bebauungsplan 
Rechtskraft. 

 
Abstimmungsergebnis: 
1. 
13 Ja-Stimmen 
2 Enthaltungen 
 
2. 
13 Ja-Stimmen 
2 Enthaltungen 
 
3. 
13 Ja-Stimmen 
2 Enthaltungen 
 
 

 
 
12. Satzung der Stadt Leun über die Erhebung von Gebühren für die 

Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen 
ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) sowie 
weiteren Nutzer in Unterkünften der Stadt Leun 

VL-220/2022 

 
Der Bürgermeister Herr Hartmann sagt, dass die Stadt Solms dies schon mal 
beschließen wolle, falls es soweit käme. Um mit dem Lahn- Dill- Kreis als Kommune 
abrechnen zu können, wäre dieser Tagesordnungspunkt zu beschließen. 
 
Finanzausschuss 
7 Ja-Stimmten (einstimmig) 
 
Bauausschuss 
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7 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
Sozialausschuss 
7 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
Herr L. Klein fragt, ob dies auch für August möglich sei. 
 
Herr Ambrosius antwortet mit ja und fragt ob es hierzu noch Redebedarf gebe. 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt beiliegende Satzung der Stadt Leun über die 
Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) 
sowie weiteren Nutzer in Unterkünften der Stadt Leun. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 Ja Stimmen (einstimmig) 
 

 
 
13. 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung VL-92/2021 
 
Dieses Thema wurde auf die nächste Stadtverordnetenversammlung am 14. 
November verschoben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 

 
 
14. Gesamtabschlüsse bei Jahresabschlüssen VL-199/2022 
 
Herr Trapp erklärt dies anhand eines Beispiels eines Unternehmens und erklärt, dass 
ab einer gewissen Größe, also ab einer gewissen Höhe einer Beteiligung einer Firma 
ein so genannter Konzernabschluss zu erstellen sei. Runtergebrochen auf eine Stadt 
könnte dies das Sondervermögen, Städtische Unternehmenszweckverbände und 
Wasser- und Bodenverbände betreffen. Jedoch könne die Stadt aufgrund der Größe 
darauf verzichten. 
 
Finanzausschuss 
7 Ja-Stimmen (einstimmig) 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 112 b Abs. 4 i. V. m. § 112 b Abs. 1 
HGO unbefristet den Verzicht von Jahresabschluss - Gesamtabschlüssen für die Unternehmen, 
an denen die Stadt eine Mitgliedschaft unterhält, da die Gemeinde weniger als 20.000 
Einwohner hat. 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 Ja-Stimmen (einstimmig) 
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Niederschrift der 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun 18 von 18 

 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius bedankt sich für die gute 
Zusammenarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 20:52 Uhr. 
Leun, 17.10.2022 
 
 
 
Leun, 18.10.2022 
 

   

Jürgen Ambrosius  Natalie Vogel 

Stadtverordnetenvorsteher  Schriftführerin 
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Mitteilung 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Kurze Vorstellung der Planung zur Umsetzung des Projektes „Zielvorstellung Stadt 
Leun – Dorfmoderation“ 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
23.09.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022  zur Kenntnis 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Zu diesem TOP ist Frau Henriette Klinkhart, Dipl. Geographin, aus Wetzlar, eingeladen. 
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Auftrag 

Konzept Stadt Leun: Erarbeitung von 
Leitbild, Handlungsfeldern und Entwicklungszielen 

im Rahmen eines moderierten Beteiligungsprozesses
(Dorfmoderation)

Präsentation im Rahmen der STVV  am 17.10.2022

Konzept Stadt LeunSeite 20 von 144 - Öffentliche Niederschrift 17.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 28.10.2022)



1. Vorstellung der Bürogemeinschaft

2. Geplantes Vorgehen – Inhalte & Prozess

AblaufSeite 21 von 144 - Öffentliche Niederschrift 17.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 28.10.2022)



1. Bürogemeinschaft

Gießen Wetzlar

• erprobte Zusammenarbeit, eingespieltes Team

• langjährige Erfahrung (seit 2004 | 2005)

• Dipl. Geografinnen unterschiedlicher Fachrichtungen

• jeweils spezifische thematische Schwerpunkte

Landwirtschaft, Natur und Umwelt, 
Biodiversität, Nachhaltigkeit

Infrastruktur, Daseinsvorsorge, 
Bürgerschaftliches Engagement

Tourismus Wirtschaft & Arbeit

Seite 22 von 144 - Öffentliche Niederschrift 17.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 28.10.2022)



Arbeitsfelder und Auftraggeber  der Bietergemeinschaft
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2. Geplantes Vorgehen – Inhalte & Prozess

 Auftrag: 
Erarbeitung von 
Leitbild, 
Handlungsfeldern 
und 
Entwicklungszielen 
im Rahmen eines 
moderierten 
Beteiligungsprozesses
(Dorfmoderation)
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Handlungsfelder, z.B.

Leitbild

Wohnen
Daseins-
vorsorge

Freizeit & 
Tourismus

Arbeiten

Zi
el

e

Zi
el

e

Zi
el

e

Zi
el

e
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e
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e
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e

P
P

P
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P

P
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P

P
P

P

2. Geplantes Vorgehen – Inhalte & Prozess

Strategiestruktur
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Bestands-
aufnahme

Stärken-
Schwächen-

Analyse

Handlungs-
bedarf Leitbild Ziele

Konzept 
Stadt Leun

Prozessablauf: Bausteine
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Bestands-
aufnahme

Stärken-
Schwächen-

Analyse

Handlungs-
bedarf Leitbild Ziele

Konzept 
Stadt Leun

Bürgermitwirkung

Ortsrundgänge mit 
Multiplikatoren|-

innen
(nicht öffentlich)

1. Öffentliche 
Veranstaltung

2. Öffentliche 
Veranstaltung

2. Geplantes Vorgehen – Inhalte & Prozess

Nov. 2022

Prozessablauf: Beteiligung
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vor Ort

• Präsenztreffen, ggf. unter Einhaltung von Hygiene-

und Abstandsregeln

• Plenum und Arbeitsgruppen

• Interaktiv, Diskussion, Begegnung
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digital

• Konferenztool (z. B. webex, zoom)

• Digitales Whiteboard

• Plenum und Arbeitsgruppen

• Interaktiv, Diskussion
Konferenztool mit Plenum und 

Kleingruppen

Gemeinsames Arbeiten 
am digitalen Whiteboard
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Die Präsentation ist nur vollständig mit den mündlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorstellung der Inhalte 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Waldwirtschaftsplan 2023 
 
 
Erstellt von: 
Arnd Pauker 

 
Datum: 
23.09.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Finanzausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Sozialausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Bau- und Umweltausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Mit Schreiben vom 29.09.2022 hat uns das Hessische Forstamt Weilburg den Voranschlag über 
die Einnahmen und Ausgaben des Waldwirtschaftsplans 2023 zugesendet. 

Der Waldwirtschaftsplan 2023 schließt wie folgt ab: 

Einnahmen: 375.050,00 Euro 

Ausgaben: 466.550,00 Euro 

Fehlbetrag: 91.500,00 Euro 

 
 
Zu dem TOP sind bei der Ausschusssitzung und der Stadtverordnetenversammlung Vertreter von 
Hessen Forst anwesend. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den von Hessen-Forst, Forstamt Weilburg, 
vorgelegten Waldwirtschaftsplan sowie den zugehörigen Hauungsplan für das Haushaltsjahr 2023. 

Hiernach werden die Einnahmen und Ausgaben wie folgt veranschlagt: 

Einnahmen:  375.050,00 Euro 

Ausgaben:  466.550,00 Euro 

Fehlbetrag:  91.500,00 Euro 
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Vorlage VL-221/2022   Seite 2 von 2 
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Mittelanmetdung fiir das Haushaltsjahr 2023

Abteilung : Fc?rst

Kostenstelle ; 13050210

Bezeichnung der Kostenstelle ;

Haushalt?an?atz ; -91.500 €

Berechnung / Begründung ;

Wenn mehrere Mittel für eine Kostenstelle angemeldet werden bitte hier eintragen,

Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkpnto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
gachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto
Sachkonto

Ort, Datum

Unterschrifi

Z.B. 6010100
800000

6001000
6010100
6010200
6020000
6030100
6030200
6055000
6061000
6062000
6063000
6070000
6089000
6101000
6139000
6162000
6164000
6165000
6166000
6171000
6201000
6201001
6401000
6420000
6451000
6730000
6772000
6810000
6832000
6880000
6901000
6909000
6910000
6993000
7020000
7030000
3219000
5004000
5060000
5300200
5399000
5989000

Weitburg, 02.09,2022

i.A. Zehring

Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz

Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz

Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Summ<

z.B.500

15.650,00 €
100,00 €

27.300,00 €
100,00 €
300,00 €
100,00 €

l,100,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €

1.300,00 €
300,00 €

150,500,00 €
33.700,00 €

100,00 €
3,900,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
1,550,00 €

148.500,00 €
2.500,00 €

29.000,00 €
15.000,00 €
12.400,00 €

800,00 €:
3.200,00 €

100,00 €
100,00 €
200,00 €
700,00 €
200,00 €
300,00 €

8,000,00 €
1,000,00 €

150,00 €
27.000,00 €
6.000,00 €

286.200,00 €
6,000,00 €

40,250,00 €
9.600,00 €
-91.500,00

466,550,00 Summe Ausgaben

375,050,00 Summe Einnahmen
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HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt Wi Pl US

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Besteuerung

Weilburg

Stadtwald Leu n

Revier Leun

2023

Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag

Teilergebnis Aufwand

Überschuss

Teilergebnis IBLV Erfrag

Tellergebnis IBLV Aufwand

Überschuss IBLV

375.050

466,5?0

-91.500

0

0

0
Überschuss Gesamt -91,500

*die Werte sind zur

Vereinfachung gerundet

Kontengruppe

Aufwand

Konto

3001000

3010100

5010200

5020000

5030100

5030200

3055000

i061000 :

>062000

>063000

>070000

>089000

ilOlOOO

>139000

>162000

.164000

.165000

.166000

.171000

.201000

.201001

401000

420000

451000-

730000.

772000

810000

832000

3flanzen

^ufw. für Büromaterial u. Drucksachen

/erbrauchsmat.Landw. ,

-lilfsstoffe

Setriebsstoffe

3raxis und Laborbedarf, Arzneinriittel

Frelbstoffe ' '

»lat.aufw, f, Gebäude u. Außenanlagen

•lat.aufw. f. techn, Anl; In Betriebsbau.

•lat.aufw. f. Elnrlchtungen/Ausstattungen

\ufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz

ibrlger sonst. Mat.aufw. (EMS-Rep.)

rücken ' '

;onst, weit. Fremdl, (ua Beförsterungsk.

nstandh, techn. Anl. In Betriebsbauten

nstandh. von Fahrzeugen

nstandh. von Infrastrukturvermogen

Vartungskosten

Aufwendungen für Fremdentsorgung

irundentgelt AN : .

.elstungsentgelt Beschäftigte

irbeitgeberanteil Sozialversich, EG-Ber.

'elträge zur Berufsgenossenschaft/UV

,ufw, an Versorg.k. tarlfl, Besch. (ZVK)

iebühren

,ufw, f, Steuerberatung, Wirts.prüfung

.ufwend. f. Zeitungen u, Fachllteratur

elefonkosten ' !

Ergebnis

15.650,OC

100,OC

27.3QO,OC

100,OC

300,OC

iop,oc

1.100,OC

100,OC

100,00

200,00

1,300,00

300,00

150.500,00

33.700,00

100,00

3.900,00

6.000,00

2.000,00

1.550,00

148.,500;00

2,500,00

29.000,00

15.000,00

12.400,00

800,00

3,200,00

100,00

100,00
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HessenForst

Erträge

6880000

6901000

6909000 :

6910000

6993000

7020000

7030000

3219000 -

5004000

5060000

5300200

5399000
5989000 ,!

Aufwend. f. Fort- und Weiterbildung

Kfz-Versicherungsbelträge

Beiträge zu sonst. Versicherungen

Beiträge Wirtschaftsverb. /sonst, Verein,

übrige sonst, betriebl. Aufwendungen

Grundsteuer

Betriebliche Steuern (KFZ-Steuer)

Entnähme aus der Forstrücklage

Umsatzerlöse aus der Über), von Rechten

Umsatzerl, LH m, Ext

Nebenerlöse Forst

ancL sonst,1 betr, Ertr, (BaUhof) •

sonst. Zuweisungen des Landes

200,00

700,00

200,00

300,00

8,000,00

1,000,00

150,00

27,000,00

6.000,00

286.200,00

6,000,00

40.250,00

9.600,00

Z_VWICOLX1_SB_WIRTSCHAFTSPLAN Daten vom: 26.09.2022 Seite 3 von 23

S
ei

te
35

vo
n

14
4

-
Ö

ffe
nt

lic
he

N
ie

de
rs

ch
rif

t1
7.

10
.2

02
2

S
ta

dt
ve

ro
rd

ne
te

nv
er

sa
m

m
lu

ng
de

r
S

ta
dt

Le
un

(e
xp

or
tie

rt
:2

8.
10

.2
02

2)



• ' ' .

Soll gedruckt werden:

Haushalt l^J

Kostenrechnung |^|

Forstbetrieb R1

Löhne [71

Liste der Planobjekte F:1

Liste nach Teilleistung . l^J

yayuQßsplan nach Planobiekfen H

Hauungsplannach Sorten . bJ

Hauungsplan nach Art der Nutzung LlJ

Pflanzenbedarf bd

Daten vom: 01.09.2016
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HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Besteuerung

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023

Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag

Teilergebnis Aufwand

Überschuss

Teilergebnis IBLV Ertrag

Teilergebnis IBLV Aufwand

Uberschuss IBLV

375.050

466.550

-91,500

0

0

0

Überschuss Gesamt -91.500

Kontengruppe

Aufwand

Konto

6001000

6010100

6010200

6020000

6030100

6030200

6055000

6061000

6062000

6063000

6070000

6089000

6101000

5139000

5162000

5164000

5165000

5166000

5171000

5201000

5201001

3401000

3420000

5451000

5730000

S772000

S810000

i832000

Pflanzen

Aufw. für Büromaterlal u. Drucksachen

Verbrauchsmat.Landw.

Hllfsstoffe

Betriebsstoffe .

Praxis und Laborbedarf, Arzneimitfcel

Treibstoffe

Mat.aufw. f. Gebäude u, Außenanlagen

Mat.aufw. f. techn. Anl. In Betriebsbau.

Mat.aufw. f. Elnrichtungen/Ausstattungen

(\ufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz

übriger sonst, Mat.aufw, (EMS-Rep.)

Rücken

sonst, weit, Fremd), (ua Beförsterungsk.

Instandh. techn. An), in Betriebsbauten

[nstandh. von Fahrzeugen

[nstandh. von Infrastrukturvermögen

tA/artungskosten

Aufwendungen für Fremdentsorgung

Srundentgelt AN

-elstungsentgelt Beschäftigte

!\rbelt:geberanteil Sozialversich. EG-Ber.

äeltrage zur Berufsgenossenschaft/UV

!\ufw. an Versorg.k, tarifl, Besch. (ZVK)

3ebühren

\ufw, f. Steuerberatung, Wirts.prüfung

\ufwend, f, Zeitungen u. Fachliteratur

Felefonkosten

*die Werte sind zur

Vereinfachung gerundet

Ergebnis

15.650,00

100,00

27.300,00

100,00

300,00

100,00

1.100,00

100,00

100,00

200,00

1,300,00

300,00

150.500,00

33,700,00

100,00

3,900,00

6.00.0,00

2.000,00

1,550,00

148.500,00

2.500,00

29,000,00

15,000,00

.12,400,00

800,00

3,200,00

100,00

100,00
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HessenForst

Erträge

6880000

6901000

6909000

6910000

6993000

7020000

7030000

3219000

5004000

5060000

5300200

5399000

5989000

Aufwende. Fort- und Weiterbildung

Kfz-Verslcherungsbeiträge

Beiträge zu sonst, Versicherungen

Beiträge Wlrtschaftsverb, /sonst, Verein.

übrige sonst, betriebl, Aufwendungen

Grundsteuer

Betriebliche Steuern (KFZ-Steuer)

Entnähme aus der Forstrücklage

Umsatzerlöse aus der Oberl., von Rechten

Umsatzerl, LH m. Ext

Nebenerlöse Forst

and, sonst, betr. Ertr. (Bauhof) .

sonst. Zuweisungen des Landes

200,00

700,00

200,00

300,00

8.000,00

1.000,00

150,00

27.000,00

6.000,00

286,200,00

6.000,00

40,250,00

9,600,00
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HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Besteuerung

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023

Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag

Teilergebnis Aufwand

Überschuss

Teilergebnis IBLV Ertrag

Teilergebnis IBLV Aufwand

Überschuss IBLV

Überschuss Gesamt

375.124

466.440

-91.316

0

0

0

-91.316

Koritengruppe

Aufwand

Konto

5001000

5010100

5010200

5020000

5030100

5030200

5055000

5061000

5062000

3063000

5070000

3089000

3101000

5139000

S162000

il64000

S165000

S166000

5171000

i201000 .

)201001

)401000

>420000

i451000

i730000

>772000

»810000

>832000

Pflanzen

Aufw, für Büromaterlal u. Drucksachen

Verbrauchsmat.Landw.

Hilfsstoffe

Betriebsstoffe

Praxis und Laborbedarf, Arznelmittel

Treibstoffe

Mat.aufw. f. Gebäude u. Außenanlagen

Mat.aufw. f. techn. Anl.'in Betriebsbau,

Mat.aufw, f. Einrichtungen/Ausstattungen

<\ufw. für Berufskleldung, Arbeitsschutz

übriger sonst. Mat.aufw, (EMS-Rep,)

Rücken

sonst, weit. Fremd), (ua Beförsterungsk.

[nstandh. techn. Anl. In Betriebsbauten

[nstandh, von Fahrzeugen

[nstandh. von Infrastrukturvermögen

/Vartungskosten :

Aufwendungen für Fremdentsorgung

Srundentgelt AN :

-elstungsehtgelt Beschäftigte .

!\rbeltgeberanteil Sozialversich. EG-Ber.

3elträge zur Berufsgenossenschaft/UV

\ufw, an Versorg.k, tarlfl. Besch. (ZVK)

Sebühren

\ufw. f. Steuerberatung, Wirts.prüfung

Uifwend. f. Zeitungen u. Fachllteratür

Felefonkosten

Ergebnis ' ,

15.635,00

100,00

27,300,84

100,00

300,00

100,00

1.100,00

100,00

100,.00

200,00

1,300,00

300,00

150,466,86

33,700,00

100,00

3.900,00

6,000,00

2.050,00

1,550,00

148,386,20

2,500,00

29.000,00

15.000,00

12.400,00

800,00

3.200,00

100,00

100,84
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HessenForst

Erträge

6880000

6901000

6909000

6910000

6993000

7020000

7030000

3219000

5004000

5060000

5300200

5399000

5989000

Aufwend.f,; Fort- und Weiterbildung

Kfz-Versicherungsbelträge

Beiträge zu sonst, Versicherungen

Beiträge Wirtschaftsverb./sonst, Verein.

übrige sonst, üetrlebl, Aufwendungen

Grundsteuer. , .

Betriebliche Steuern (KFZ-Steuer)

Entnähme aus der Forstrücklage

Umsatzerlöse aus der Uberl, von Rechten

Umsatzerl. LH m. Ext

Nebenerlöse Forst '.

and, sonst, betr. Ertr. (Bauhof)

sonst. Zuweisungen des Landes

200,00

700,00

200,00

300,00

8,000,00

1,000,00

150,00

27.075,0.0

6.000,00

286,199,17

6.000,00

40,250,00

9,600,00
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HessenForst

Wirtschaftspian Kostenrechnung

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Besteuerung

Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023

Regelbesteuerung

865,9 [ha]

Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)

Erlös

433

Kosten

5391

Ergebnis :

-105

Leistung

000000

011100

011150

011300

011400

011500

011700

011800

012100

013600

021101

031100

043310

060100

060500

s_ooooo

Gesamtergebnis

Gemeinkosten

Verjüngung . .

Waldschutz

LTG/JB-Pflege/Astung

HE-Motormanuelle Aufarbeitung

HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer

HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer

Schutz gegen Wildschaden

Nebennutzungen

Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen

Arbeiten für AuB

Erholungseinrichtungen

Einsatz im Bauhof

Wegeunterhaltung

Einzelne Maschinen

Ausbildung

Erlöse

35.600

63.633

147.981

54.586

6.000

40.250

27.075

375.124

(davon IBLV) Kosten [(davon IBLV) [Ergebnis

! 95.3521

39.0751

] . . 15.000]

10.935)

77.1851

44.0771

15.8981

-59.752

-39.075

-15.000

-10.935

-13.552

1 103.904

65.600J

l 23.300l

500|

2.000!

40.2501

38.688

-65.600

6.000

-23.300

-500

-2.000

0

17.000i l . -17.000

l

20.268)

466.440 |

27.075

-20.268

-91.316
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HessenForst

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Besteuerung

Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023

Regel besteuerung

865,9 [ha]

s

l
0
z

2 ?
5 •°.
." s
cn D
0 -0

s £
CQ a-

Einschlag (Efm)

davon FE /X-Holz (Efm)

verkauffähiges Holz (Efm)

Einschlag je Hektar (Efm)

Erlöse (EUR). ,

Kosten (EUR)

Deckungsbeitrag (EUR)

Erlöse (EUR/Efm) .

Kosten (EUR/Efm)

Deckungsbeltrag (EUR/Efm)

Erlöse (EUR/ha)

kosten (EUR/ha)

Deckungsbeitrag (EUR/ha)

Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)

Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)

DeckungsbeitFag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)

Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)

Kosten/ha.Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) •

Deckungsbeltrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)

3.962

386

3.576

4,6

266.199

137.160

129.039

74

38

36

307

158

149

130,610

-130.610

151

-151
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HessenForst

Wirtschaftsplan Löhne

Anzahl Waldarbeiter

Lohnsumme

Produktive Arbeitsstunden

Kosten/produktive Stunde

Summe geplant

nicht geplante Lohnsumme

nicht geplante Stunden

3,0

190.000

4.200

45

192.286

-2.286

-51

Ausbildung

Einsatz im Bauhof . ,

Gemelnkosten

HE-Motormanuelle Aufarbeitung

LTG/JB-Pflege/Astung

Schutz gegen Wildschäden

Verjüngung

Verkehrssicherung/Bewlrt.Betriebsflächen

Waldschutz

Wegeunterhaltung

Gesamtergebnis

Grundentgelt AN

GrundentgeltAN

Arbeltgeberantell Sozlalverslch. EG-Ber,

Aufw. an Versorg.k, tarifl. Besch. (ZVK)

Grundentgelt AN

Lelstungsentgelt Beschäftigte

Grundentgelt AN

Grundentgelt AN

SrundentgeltAN

Grundentgelt AN

GrundentgeltAN

SrundentgeltAN

Srundentgelt AN

Löhne

12.768

40.250

29.000

12.400

-35,400

2.500

22.953

10,935

34.400

16,480

20.000

15,000

11,000

192.286

Stunden

282

890

641

274

-783

55

507

242

760

364

442

332

243

4.251
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HessenForst

Liste nach TeiIIeistung WiPluS

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsja h r

Besteuerung

Weilburg

Stadtwald Leun l

Revier Leun

2023
Regel besteuerung

reilleistung

Satter/fcinzeisch. Kontr-/

tep.

5attemeÜ6aü7-
srweiterung

Ha u pfcn uteu ng-Ka la m ifcät

Hauptnuteung-Pianmaßig

Kultur- und

3ungwuchspfiege

Läuterung
/J ung besta ndspflege

Mäuse

Nebennutrungen

Pflanzung

'lanobjekt
nstanö ha itu n g/ Repä rätü r
Vlldschirtz

Ergebnis

\ufbau Hordengatter

A/ildschutz / Materiai

Ergebnis

•lan/estereins-atz Block I

>N/HN Unternehmer

iammeihieb

Ergebnis

;?N/HN Unternehmer

Ergebnis
..ü1für--ühcT

lungwuchspflege

Ergebnis
^mterüng1/
VHschwuchsregüIierung

Ergebnis

LA/aidschute.

Ergebnis

Mebennutnjng

Ergebnis
-'lächenvorberertun g
=flanzung
tlanzung Abt. 205-Bi
:Gatter]
=TSanzung Aüt.211-BI
[Gatter]

"»rianzung Abt 212-1/2
[Satter]

t%nzung'ÄD"£"2r2-BT

(EZ)
Wlanzung Abt. ^U-U
tEZ)

Pflanzung Abt. 214-6 (EZ)

:rf'assungsm

>ske
iiöTögiScRe
Produktion

iTölogiscfie^
'rodutetion
iiofog ische
Produktion

•iolzemte

lolzemte

-loteernte

-loizemte

ätöTögiscFte
:'roduktion

äiolbglsä-ie
Produktion

<ösEeri^jnä
=rl»se

<osten und
a-töse

<osten und
Erlöse
<ünstltche
i/erjüngung
<ünsfitChe
/erjüngung

<üns£ltche
uferjüngung

KünstSsche
i/erjüngung
KuhstiTcne
yerjüngung
Künstliche
^r|öngung

.eistung
>chü& gegen
Wlldschäden

icTsüfz gegen
WUdschäden
scffülzgegen
/Vildschäden

-i€rMec^am$Ter£e-

Vufarbeitung
Jnternehmer
4b-Hotomianuelle
Siufärtoeitung
Jpfcernehmer
•i E-M'ötörma nuene-

\uf3rbeitung

•1E-M ororma nueH€-

'\ufarbeitung
Jntemehmer

/erjüngung

ausführende

:igene
valdarbelter

eigene
ft/aldsrbeiter

Jntemehmer

Jntemehmer

Jntemehmer

eigene
Waldarbeiter

Jntemehmer

eigene
Watdarbeiter

»riorität

icch

lormal

wrma!

normal

wrmai

loch

Quartal

^pr/Mai/3un

^pr/Mai/Jun

'.pr/Mai/.lun

)kt/Nov/De2

Ikt/Nov/Dez

\pr/Mai/3un

l

lormai

loch

i -r

-T6/3 B-Pftege/Astung

AialdschuC?

Mebennutzungen

/erjüngung

/erjungung

k/en'üngung

^/erjöngung

Verjüng un g

Verjüng u ng

Verjüng u ng

^igemeT
A/aidarbeiter

ngene
waldarbelter

Jntemehmer
=Tgene
Waldarbelter

Jnternehmer

Jntemehmer *

Eigene
waldarbelter
Eigene
waldarbeiter
£Tgene-
Waldarbelter

lormai

lormai

wrmat

norma!

icrma!

normal

normal

normal

normal

3kt/Nov/Dez

^.pr/Mai/Jun

lul/Aug/Sep

TCBT
zugeordnet

TCRF
zugeordnet

ITcRF
zugeordnet

3kVNov/Dez

3küNov/Dez

Skt/Nov/Dez

^pr/Mai/Jun

Okt/Nov/Dez

Hpr/Mal/3un

temerkung
Sep.TTnstandhattung wiicisciiiuizT
nind. Ix mtL

mfstellen der Gatterelemente

lordengatter

.bt. 139-C2

ibt. 418-A SH

»ammeihieb . *

<E,MAT, BA, HA

fd. m Gatterkonf rolle

fa. m Horäengatter
lehwild
,frd7mTToräengstter
;ehwild

:Fm Rchte

;Fm Fichte

EFm Buche

l

*fc 413-Al

reischneiden Kuituren / 2x jährlich

.äutemng / bedarfsweise

ft/aldschutz Kulturen

Abgabe Brennholz/ Schtagabraum

ioden Vorbereitung Forstmulcher

wildlinge/ZTellflächen

;ach begleitend

Satter, Hangfuß

;riihjahr

Satter

=riihjahr

:Fm Oougissie

i3 Freischneiden (einfedi

la Läuterung manuell

Stück

Stock

;TD
;tücfc Acer
3seudoplatanu$

;tuck Salix fragis

itück Abies alba

Stück Alnus giutinosa

Stück Abies grandis
stuck Pseuüotsuga
nenziesii

scücic Pseuöotsuga
Tienzlesii

5tuck Ables alba

Stück Ainus glutlnosa

iengeje
a

43,8(

1,7;

2,1<

2,9;

39,5(

0,2;

4,1<

0,0:

1,01

0,01

0,01

0,0:

5.000;0i

227,2

l.OOO.Oi

1.590,9

566,0

2.264,1

2.412,2

2.173,9

3.200,0

.rote des
0 (ha)

913,20

913,20

913.2C

S1,4C

8.6C

913,2t

8,6[

913,2C

8,8C

913,2(

913.2C

9l3,2(

0.4(

2,2(

2,2(

2,21

0,5:

0,5:

0,41

0,7.

0,51

Tenge

40.00C

1.60C

2.00C

15C

34C

23(

3(

K

<

11

2.001

50i

2.20i

3.50.

30

1.20

1.10

1.60

1.60

rlöse In EUR

H.160,00!

19.380,631

14.013.11

44.553,74]

3.214,031

3.214,031

6.000,001

6.000,001

losten in EU R

28.000,001

28.000,001

13.600,001

15.000,001

28.600,00]

2.799,991

7.492,46]

9.409,41l

19.701,861

660,00|

660,001

10-000,001

10.000,001

10.560,001

10.560,001

5.000,00!

5.000,001

2.000,001

2.300.001

740,001

4.686,00]

5.005,001

rgebnls in EUR,

-28.000,00

-28.000,00

-13-600,00

-15.000,00

-28.600,00

8.360,01

11.888,17

4.603,70

24.851,88

2.554,03

2.554,03

-10.000,00

-10.000,00

-10.560,00

-10.560,00

-S.000,00

-5.000,00

6-000,00

6.000,00

-2.000,00

-2.300,00

-740,00

-4.6S6,OC

-5.00S.OC

462,001 -462,OC

2.028,001

2.079,00]

T
3.728,0

2.288,0

-2.028,OC

-2.079,OC

-3.728.0C

-2.288.0C
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^ HessenForst

Teilleistung

Pfleg enu tzu ng" Ka ia m itä t

Pfle9enutzung-PIanmäßi9

Verbiss-/ Fegeschute

Planobjekt
-Tianzung ADt. ^lb-1

:Gatter)
Ergebnis

-(arvestereinsate Block 2

5ammelhieb

Ergebnis

-iarvestereTnsatz Block I

PN Forstwirte

PN/HN Unternehmer

Rückerei

Ergebnis

Wildschütz / Material

srTassühgsm
aske
(.unsuicne

/erjüngung

"lolzernte

•lolzemte

•ioizernte

"iolzemte

Hoizemte

Rosten üncT
Erlöse

BiölögisäreT
Produktion

-eistung

/erjüngung

it-Mecnanisierte

Uiferbeitung
Jnternehmer

-ii^-MotormanueTIiT

\ufarfae!tung

-iE-HechamsTerte

SiufBrbeitung
Jnternehmer

-l £-M otorma n u eTIe"

^uferbeftung

•-JE-MoTörma n üeile
'\ufarbeitung
Unternehmer

R£-^otoTmänüeS'!e
^ufarbeitung

Schutz gegen ~
Wildschäden

Ausführende
ngene

A/aldarbeiter

Jnternehmer

eigene

^aldarbeiter

Unternehmer

Eigene
Waldarbeiter

Unternehmer

Eigene"

Waldarbeiter

Priorität

nonnat

normal

hoch

normal

normal

normal

normai

hoch

normal

juartal

lan/Feb/Mrz

3kt/No\»/Dez

^pr/Mas/Jun

^pr/Msf/Jun

3WNov/Dez

lan/Feb/Mrz

Okt/Nov/Dez

RERT
zugeordnet

Apr/Mai/Jun

Semerkung

TU hja h r

\bt. 103-A1

\bt. 106-C1 / VKS

Sam met hieb

Sammelhieb

ttt. 103-A1

Ibt. 104-Bl

l,bt. 104-B2

\bt. 104-63

»bt. 104-CI

?t. 112-A3

U)t. 116-D1

U>t. 136-A1 / Erechlieeung

Ulfc 139-A1

?t. 139-A1 / ErschlieBung . • .

^bt. 139-B1

a,bt. 139-B2

tbt 139-C1 / ErschlieSung :

n.bt/140-2 / ErschHeSung^

4bt. 148-1

a,bt. 207-1

Abt. 215-1

»bt. 410-1

Abt 413-A1

Abt. 413-A3

Abt. 413-A4

Rücken Unternehmer

BnzeschutE altgemein

<E, MAT, BA, HA

;tück Larix äecidua

:Fm Fichte

:Fm Kiefer

:Fm Kiefer

;Fm Fichte

;Fm Dougiasie

EFm Buche

SFm Kiefer

:Fm tärche

:Fm Dbuglasie .

=Fm Rchte

:Fm Kiefer

;Fm Birke

EFm Oouglasie

:Fm Buche

=Fm Fichte

31-n 'Kiefer

:Fm Esche

=Fm Lärche

=Fm Buche

=Fm Fichte

=Fm Buche

=Fm Buche

2Fm Kiefer

SFm.Lärche

?Fm Fichte

EFm Birke

EFm Buche

EFm Bergahorn

EFm Buche

EFm Buche

EFm Buche

EFm Eiche

EFm Buche

EFm Eiche

EFm Buche

EFm Eiche

EFm Lärche

EFm Buche

EFm Eiche

EFm

StÜckTreiwuchscjitxenhfcT
Stäbe (1,2 m)

lenge je
13.

3.500,0[

.7,78

1,7:

0,0:

0,11

V-

0,3:

0,3;

0,7:

1,41

0,51

2.2-

0,2<

1,31

0,2'

0,1:

0,3<

0,4:

0,9'

5,01

1.2l

2,1-

0,9'

2,3:

0,5;

0,9-

0,6;

4,8l

1,0.

2,6i

17,4:

7,2.

2,8i

11,6:

3,7:

S.'l.

1,1

1,1

2,6

16,2

. 4,8

2,1

Fräße des
0 (ha)

0,601

51,401

51,401

913,201

913,201

51,401

51,401

51,401

tenge

2.100

400

90

45

100

13C

1E

IS

51,401 37

51,401

51,40]

51,401

51,401

51,401

51,401

51.401

51.401

51,401

51,401

7;

2S
•us

IS

7C
l:

(
2C

2;

5C

51,401 26C
51,401

51,401

51,401

51,401

51,401

51,401
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HessenForst

Teilleistung

Walctbrandüekampfung/F
euersich.

Wertästung

Nicht zugeordnet

»fanobjekt

Ergebnis

/V3!dfunktion

Ergebnis

\stung DGL

Ergebnis

ietrieb

Defeuit- ganzer Betrieb

=rrassungsm

»ske

kosten un3-

Erlöse

^öIogtiscHe
Produktion

kosten und -

Erlöse

Kosten und
Erlöse

.eistung

valdschutz

TS/JB-Pflege/Astung

Semei n kosten

arbeiten für AuB

Gemein kosten

ausführende

ngene
waldarbelter

Etgene"

A/atdarbeiter

Eigene
Waläarbelter

Priorität

lormal

niedrig

normal

Quartal

ICTT
zugeordnet

\pr/Msi/Jyn

TOKT
zugeordnet

Nicht
zugeordnet

TOcRT
zugeordnet
ITORT
zugeordnet

Eemerkung

Hiuentsorgung durch eigene
orstwlrte

lanuelle.Ästung /1. Stufe

irbeitgeberanteil Soziaiversicherung

Aufwendungen für Fremdentsorgung

Aufwendungen für 2VK
^w
3Ü

wenäungen rür Zeitungen unci
:hf!teT-3tur

ietö rsteru n gskosten

.elb-äg!trage zur BerufsgenossenschafE

tetriebsstoffe

^üromateriai

SMS-Reparatur -

:rsatzbeschaffung Schutzkteidung

;BG Braunfels, PEFC

:ahr2euginstandhattung + Leasing

::ortbiidung Forstwirte

Sebühren

srundsteusr

filfsstoffe
nstanönattung Eecrm ischer Anlagen
n Betriebsbauten

.eistungsentgelt Beschäftigte
^atena!a-üfwänä"Tür
:inrichtungen/Au$st3ttungen
-läfenajäüKvänä rür 'Gef33Ü<3e"unä"
».ußenanlagen
'latenai'aürwänä'rurTecftnisäTie"1
Stegen in Betriebsbauten

'raxis und Laborbedarf, Arzneimittel

tettungskette - Telefonkosten

iprühfarbe, NummerierplSttchen/ S-
•fsken etc.

Steuerberatung

Steuern für Dienst-Pkw

Freibstoffe

/ersicherung Dienst-Pkw

/ertrsgszahlungen Fa. Herhof

Afaldbrandversicherung.

A/artungskosten

ausbuchen der Lohn neben kosten su;
äen Entgelten für geleistete Arbeiter

.ohnpuffer Ausfall

\uB Teichäniagen Mudersbach
^sgiejctrs&üctiüncT
Sinnahmeprognose HVO

16, MAT, BA, HA

?

;tuck Astung 1-3 Meter

ä

t
s . .

t-

¥

t
fc

ä

»

?

ft

fF

^

#

^

st

^

Stuck

EFm

lengeje
a

0,00|

60,001

0,001

0,00|

o.ool

0.001

0,00]

0,001

0,001

0,001
0,001

0,00l

0,00|

0,00|

0,00|

0,001

0,001

0,00]

0,00]

0,001

0,00]

0.001

0,001

0,001

0,00]

0.001

0.001

0,001

0,001

0,001
0,001

0,001
0,001

0,001

IröBe-cles
0 (ha)

913,201

2,501

893,801

893,80]

893,801

893,801

lenge

0

ISO

• 0

c

c

c

893,801 . o|

893,801

893.801

893,SO|
393,801

893,801

893,801

893,801

893,80]

893,301

893,801

01

o!

01

01

01

01

01

rlöse-in EUR

A~°L

l
893,801 0|

393,801

893,80

893,801

893,301

893,801

893,801

893,801

893,801

(

(

(

(

[

(

(

(

:osten in EU R

9.000,OC

10.000,OE

lO.OOO.OC

375.0C

37S.OC

29.t)00,0(

50,0(

12.400,0t

100,0(

33.700,01

15.000,01

300,01

100,01

300,01

1.300,01

300,01

3.900,01

200,01

800,0l

1.000,01

100,01

100,0i

l 2.500,0l
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^ HessenForst

Feilleistung

Gesamtergebnis

»lanobjjekt

Ansatz Bauhof

;6rdermlttel Kalamltät
lchte

-ohn Azubi

-ohn städt. Forstwirte
MeuoescnaTTung üienst-

»KW Forstwirte

Sonstige Kosten Azubi
j n cerstutzu ngs!ess£u ng
ürstä. Unternehmer

/erkehrsslcherung

/Vatdfunktion

i/tfegeunterhaltung

Ergebnis

Tlassungsm
»ske
rosten u n a
Sriose

tosten und
a-löse
kosten u na
a-ltise
cost-en und

a-iase
rosten u no
;r1öse
<osten un ü
Erlöse
<osten un a
Srldse
<osten u no
sriäse

Kosten un ü
Erlöse

Kosten u no
Erlöse

.eistung

Einsatz im Bauhof

?emeinkosten

Ausbildung

3emein kosten

Einzelne Maschinen

Ausbildung

Semei n kosten
/erKenrssicnerung/öewir

:.Betriebsftächen

Erhol un gsei nrichtu ngen

Semeinkosten -

Wegeuftterhaitung

I

ausführende

;)gene

Walöarbeiter

:tgene
Waldarbeiter

;igene
^aidarbeiter

Jnternshmer
=igene

/Vaidarüeiter

Jnternehmer

S^gene'
kft/aldsrbeiter

'riorität

torma!

rormal

lorms!

lormal

lorma!

lorma!

lomnat

loch

i och

Hedrig

^rmai

lorma!

Quartal
Micni

:ugeorc!net

licht
zugeordnet
TCHF
:u geordnet

ilicht
zugeordnet

ror
zugeordnet

rar
:ugeordnet
Mscht
rugeordnet
\iicht
zugeordnet
MlCht
zugeordnet
MlCht
zugeordnet
^scht
zugeordnet
Nicht
zugeordnet
Nicnc
zugeordnet
FTCRF
zugeordnet

RCTF
zugeordnet

Bemerkung
nreme Letstungsverrechnung
Ansatz Sauhof

•eistungsverrechnung dauerhafter
:insatz FoWl Bauhof
Jnterswtzung Bauhot äurch
:orstwrte

%rdenrnttet Fichten-Schadhoiz aus
ixtremwetterrichtlinie Land Hessen

^uszubiidende Forstwirt

3rund(ohn Forstwirte
entnähme Rückläge zugunsten
/Viederaufforstung
jnterkunttFBZ/VerpriegürigTBZ^
Werkzeuge, Gebühren HF
Jnterstuczungstesstung Forst!.

Jntemehmer

/KS Einsatz Forstwlrte.

laschine VKS
kWanderwege und

Erholungseinrichtungen

Entsorgung Müll

Sräben und Durchlässe

LJchfcrBumprofIl händisch

Lichtraumprofil maschinetf

Mufchen der Bankette

Wasserregulierung "Strauch"
EiTtSarz äer eigenen f-orstwirte in der

Wegepfiege

1E, HAT, BA, HA

;TD

STD

rro

:Fm

Stück

iTD

;tück

atÜCk

Stuck

5TD

5tuck

Stock

Stuck '

Stück

Stück
Stuck

Stuck

lenge je
13

1,261

0,00l

1,26|

2,24|

0,001

4,27|

0,00l

0,00|

groüe aes

>0 (ha)

913,201

913,201

913,201

893,801

913,201

•lenge

1.15C

c

1.15C

2.00C

]

913,20 [' 3.90(

913,201

913,201

0,00| 913,2C

0,00 [

0,03|

0,001

0,001

0,00|

0,00 i

913.2C

&13,2[

913.2C

9l3,2[

913.2C

913,21

O.OO! 913,2(

0,00! 913,2C

0,00| 913,2(

0,00| 913.2(

]

(

31

j

Erlöse in EUR

40.2SO,OC

o,oc

9;600,OC

27.075,0(

102.925,01

375.124,1:

kosten in EUR

40.2SO.OC

12.768.0C

o,oc

7.500.0C

20.000,0(

20.000,0(

3.300,0(

2.000,01

1.500,01

500,01

500,01

1-500,01

1.500,01

2.000,01

11.000,01

198.669,6;

466.439,7'

;rgebnis in EUR

40.250,00

0,00

-40.250,00

9.600,00

-12.768,00

0,00

27.075,00

-7.500,00

-20.000,00

-20.000,00

-3.300,00

-2.000,00

-1.500,00

-500,00

-500,00

-1.500,00

-1.500,00

-2.000,00

-11.000,00

-95.744,68

-91.315,57
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HessenForst

Hauungsplan nach Planobjekten WIPIuS

Forsts mt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr
Besteuerung

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023
Regelbesteuenmg

Planobjekt

Han/estereinsatz Block I

\ufs rbeitungsverf.
•t^-Mechä nfsserte
\uferbeitung U.

ausführende

Jntemehmer

Costenstufe

loch

Tiittel

'eilleistung

f legen utzung-KaEamität

>f(egenutzu n g-Planmäßig

4a uptnutzu ng-Ka la m ität

>f1eQenutzung-Planmä&ig

semerRung

At. 103-Al

kbt 106-Cl/VKS

\bt. 103-A1

\bt. 139-C2

»bt. 104-61.

i\bt. 104-B2

tbt. 104-B3

Abt. 104-C1

Tiorität

.ormal

lorma!

sormal

lorms!

lormai

wrmaE

lormai

lormat

Quartal

IküNov/Dez

Ikt/Nov/Dez

ikt/Nov/Dez

)kt/Nov/Dez

Ikt/Nov/Oez

WNov/Dez

3kVNov/Dez

SkÜNov/Dez

[olzart

I

I

)GL

1

su

•J.

AE

1GL

:I

a

HR

•ortV

nent

z

AL

H

E
•z

•AL

H
•E

•z

•Ai

H

;E

'z

'AL

H
:E

>AL

H.

•E

'z

'AL

H
:E

>z

'AL

H
:E

>2

>AL

:H

:E

'z

'AL

:H

-E

»z

»AL

:H
EE

;H

ainde

[icht zugeordnet

ficht 2ugeordnet

Eicht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

iicht zugeordnet

iichtzugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

iicht zugeordnet

ilicht zugeordnet

Jicht zugeordnet

ticht zugeordnet

»licht zugeordnet

jicht zu geordnet

Jicht zugeordnet

iHcht zugeordnet

ticht zugeordnet

jicht zugeordnet

jicht zugeordnet

ticht zugeordnet

4-icht zugeordnet

ticht zugeordnet

^iicht zugeordnet

»licht zugeordnet

glicht zugeordnet

sticht zugeordnet

4icht zugeordnet

»ischt zugeordnet

^iicht zugeordnet

ljicht zugeordnet

<Jicht zugeordnet-

\l)cht zugeordnet

MEcht zugeordnet

Micht zugeordnet

\iicht zugeordnet

sticht zugeordnet

'>licht zugeordnet

Micht zugeordnet

Micht zugeordnet

Fm

3001

so l

30|
201

:riose

27.000,OC

3.500,OC

1.140.0C

o,oc

30! 2.402,3i

301
20]

101

801

201

2.102,0;

700,7:

0,0(

9.599,9:

1.400,0-

201 760,0:
101 0,01

100| 9.000,0'

20|

201

101

101

5|
3|

101

5|
3|
il

201

101
5|

1.399,9:

759,91

0,01

699,3:

259,7:

0,01

800,0:

350,01

105,01
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Hesse nForst

Ptanobjekt lufarbeitungsverf. lusfiihrende tostenstufe reifleistung Semerkung

kbt. H2-A3

Ibt. H6-DI

tbt I36-A1 / Erschlie3ung

tbt. 139-A1

°,bt. U9-AI / ErschlleBung

»,bt.l39-Bl. -

Hbt. 139-B2

Abt. 139-Cl / Erschlleßung

Abt. 140-2 / Erschließung

»riorität

.ormsS

lormal

lormal

lormal

iorm3S

lormal

tonnal

lormat

icrmal

(uartal

ikt/Nov/Dez

)kVNov/Dez

Ikt/Nov/Dez

Ikt/Nov/Dez

]kt/Nov/De2

3kt/Nov/Dez

3kt/Nov/Dez

3kt/Nov/Dez

3kVNov/Dez

folzart

ISL

.u

1

:I

SH

AE

iU

=1

äU

äU

a

-AE'

=1

HR

3U

%rü'

nent

E
•z

•AL

H
•E

H
•E

'z

•AL

•E

•z

'AL

H
•E

'AL

H
:6

>z

'AL

H
:E

;AL

:H

iR
;E

>z

>AL

:H
:E

:H

iR
=E

»All

:H
:E

'z

°AL

;H
;E

'z

»AL

:H

=6

'z

»AL

:H
^E

[H
:E

'AI.
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HessenForst

PIanobjekt

»N Forstwlrte

PN/HN Unternehmer

tUfa rbertungsverf.

lE-Motonnanueile"

.ufarbeitung HF

-t E-Motonns nueß^"

kufsrbeitung U.

Lusführende

:igene

i/aidarbeiter

Jnterriehmer

;ostenstufe

.och

nittel

nedrig

icch:

nlttel

'eilleistung

flogen u tzung-Plan mäßig

Tiegenutzung-Plan mäßig

liegen utzung-PIanmä Big

"fauptnutzung-Kaiamität

•lauptnut^ung-Plänmäßig

>fiegenuteung-Pi3nmäßig

lemerkung

.bt. 410-1

,bt. 207-1

-bt. 148-1

kbt. 215-1

kbt. 418-A SH

\bt. 413-A1

>.bt. 413-A1

\bt. 413-A3

^riorität

ormal

normal

lormal

torma!

tormsl

lormai

lormal

lormal

tuartal

an/Feb/Mrz

an/Feb/Mrz

an/Feb/Mrz

an/Feb/Mrz

?kVNov/Dez

3kt/Nov/Dez

Ikt/Nov/Dez

Skt/Nov/Dez

olzart

[

u

AH

u

.u

1

)GL

Il)

I

!U

:I

oFfT
icnt

1

B-

tt,L

•i

B+

B-

»L

i

R

E

^

R

E
8-

AL

"t

,R.

E
B-

AL
4
,R.

E

;B-

ÄL

H
•E

B+
;B-

H
•E

;B-

•AL

H
•E

;B-

>AL

H
:E

;B-

>AL

H
;E

;B-

>AL

unde

icht 2ugeordnet

Seht zugeordnet

icht zuQeonjnet

icht zugeordnet

icht zugeordnet

Seht zugeordnet

icht zugeordnet

Echt zugeordnet

icht zugeordnet

icht zugeordnet

icht zugeordnet

icht zugeordnet

:icht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

[icht zugeordnet

Sicht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

ficht zugeordnet

Sicht zugeordnet

iicht zugeordnet

licht zugeordnet

licht zugeordnet

ischt zugeordnet

i Seht zugeordnet
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^ HessenForst

PlanobjekS

SammeShieb

Gesamtergebnis

i^ufarbeitungsverf.

^E-MotörmanüeHer
»ufarbeitung HR

ausführende

:igene

/Valdarbeiter

I

Kostenstufe

-loch

mittet

niedrig

reilleistung

-ta uptn uteung-Ka lamität

>flegenutzung-Ka)amität

:>fiegenutzung-Ka!amität

Semerkung

\bt. 413-A4

Sammelhieb

Sammethieb

Sammelhseb

I

'rioritat

lormat

loch

tormai

i och

Quartal

ikt/Nov/Dez

^pr/Mal/Jun

^pr/Mai/Jun

ftpr/Mai/.Jun

lolzart

AE

su

5t

3U

n

<I

»orti

nent

H
••%

>B-

'AL

H
:E

•AL

:H

;E

;B-

»AL

:H
:E

;B-

'AL

;H
=E

SB-

»AL

[H
=E

ss-

?AL

[H

FE

I

Cunde

'licht zugeordnet

»Jicht zugeordnet

Jichtzugeordnefc

licht zugeordnet

4icht zugeordnet

»jicht zugeordnet

^icht zugeordnet

»Jidit zugeordnet

\Hcht zugeordnet

sticht zugeordnet

'licht zugeordnet

slicht zugeordnet

glicht zugeordnet

\!icht zugeordnet

\iicht zugeordnet

Micht zugeordnet

sticht zugeordnet

Mscht zugeordnet

Micht zugeordnet

Micht zugeordnet

Micht2ugeordnet

•^icht zugeordnet

Micht zugeordnet

Nicht zugeordnet

Nicht zugeordnet

:Fm

2

l

5

2

2

l
15

^

9C

2C

2C

IC

10C

5C

sc

3(

6(
2(

K
K

2(

K

K

3.96:

Srlöse

84,00

o,oc

350,00

140,00

76,00

o,oc

1.051,04

260,27

o,oc

13.48G,5£

999,0;

839,1;

0,0[

7.907,91

3.499,9(

2.605,2^

0,0(

4.200,0(

1.400,01

380,0(

0,0!

1.401,3i

700,6i

350,3i

0,01

266.199,1;

Costen

44,00

0,00

100.00

40,00

40,00

0,00

330,33

110,11

o,oc

1.978,02

439.5E

439,5-!

o,oc

4.704,71

2.349,9^

2.354,7:

o,oc

2.280,OC

760.0C

380,0(

o.oc

620,6;

310,3:

310.3:

0.01

93.160,0(

Ergebnis

40,001

0,00l

250.001
100,001

:l3cfiedes P0-
:ha]

8,60

8,60

8,60

8,60

36,001 _8,60
0,00]

720.711

150,161

0,001

11.50S,54|

559,461
399,581

0,001

3.203.201

1.149,99]

250,511

0,00]

1.920,00l

8,60

8.60

8,60

8,60

S,60

8,60

8,60

8,60

913,20

913,20

913,20

913,20

913,20

640,001 913,20

0,00]

0,001

780,771

390,381

40,04]

0,001

173.039,11

913,20

913,20

913,20

913,20

913,20

913,20

992,40
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HessenForst

Hauungsplan nach Sorten WiPluS::

Forstamt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023

HAG - HA

Gesamtergebnls

[+] Buche

[+] Eiche

[+] Fichte

[+1 Kiefer

W SB+

120]
100|

201

SB-

7901

365|
1301
270|

25 i

PZ

S68|

638|
230|

PAL

Sortiment

736|
2951

52|
237|
152|

PH IH

1.007

713|
371

l71|
861

EH BR

55

551

FE

386

210

18

115

43

Summe

3,962

1.738

237

1.451

536
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HessenForst

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forsts mt

Betrieb

Revier

Geschäftsjahr

Weilburg

Stadtwald Leun

Revier Leun

2023

Holzartengr.

Eiche

Buche

Fichte

Kiefer

Summe

ausgegl. Ha

2021

115

1.145

7

36

1.304

Hauptnirtzung
Wirtschartsplanung
2023

Ist
2023

2301
526]

I
756]

ausgegl. Hb
2021

183

1.559

223

203

2.169

Pflegen utzung
Wirtsctiartsptanung
2023

IST
2023

~^v
1.5081

9251

5361

3.206]

ausgegl. Ho

2021

nachrichtl.

sonstige HE

2

•3

Summe

298|

.704 i

2311

wirtsctiattspianung

2023

l.

l.

2401

2371

.738!

.45l|

i.St

2023

536!
.4731 3.9621

wirtscnartsplanung

2023
TSi —T
2023

I

Efm

3.000

2.500

2.000

1.500

1-000

500

0 -

•ausgegl. HS
2021

•Wirtschaftsplanung
2023

•Ist
2023

ohne sonst HE

Eiche Buche Fichte Kiefer
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Pflanzenbedarf

HessenForst

WiPluS.

Forstamt

Betrieb

Ceschäftsjahr

Weilburg

Stadtwald Leun

2023

Revier

239

Betrieb

;tadtwald Leun

<alenderja
hr

2023

Ergebnis

Quartal

i\pr/Mai/Jun

lan/Feb/Mrz

Okt/Nov/De
z

Feilleistung

?flanzung

Pflanzung

Pflanzung

PIanobjekt
Pflanzung Abt.
212-B1 (EZ)
Pflanzung Aüt.
214-6 (EZ)

216-1 [Gatter]

Pflanzung Abt.
205-B1 [Gatter]

2U-B1 [Gatter]

Pflanzung Auf.
212-1/2
[Gatter]

Pflanzung Kot.
212-82 (E2)

Waldort

#

#

#

#

Baumart

DGL

S ER

ELA

BAH

BWE

SER

WTA

DGL

GTA

WTA

Pflanzengröße

30 bis 60 cm

30 bis 50 cm

30 bis 60 cm

30 bis 50 cm

30 bis 50 cm

30 bis 50 an

30 bis 60 cm

30 bis 60 cm

20 bis 40 cm

30 bis 60 cm

Wlanzenherkunft

35304

30204

ä3703

30103

#

30204

S2705

S5304

B3002

82705

»usfuhrende

eigene
Waldarbelter
Eigene
A/aldarbeiter

Afaldarbelter

agene
Waldarbelter

Jnternehmer

Jntemehmer

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer

bigene
Ws!darbester

Bemerkung

;ruh]'abr

fruhjahr

=r0hjahr

iVlldllnge / 2 Tellflächen

3achbeg leitend

#

#

Gatter, Hangfuß

Satter, HangfuB

Gatter

/erjüngüngs-

lache (in ha)

o,oc

o,oc

o,oc

o,oc

0,2C

1,OC

1,OC

0,0(

0,0(

0,0(

2,2(

lenge (ST)

1.10C

1.60C

2.10C

2.00C

50[

3.50C

2.20C

1.20(

30(

1.60(

16.1CK

.sesamtprefS

;in EUR)
letto

2-079.00]

2.288,00)

3.759,00|

2.300,00l

740,00 i

3U rchscrinTctspr
21S
:inEUR/ST)

1,89

1,43

1,79

1,15

1,48

5.005,001 1,43

4.686.-001

2.028,00 i

462,001

3.728,001

27.075,001

2,13

1,69

1,S4

2,33

1,68
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Stadt Leun (06.10.2022)
Vorstellung Wirtschaftsplan 2023
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Abschlussdiskussion
Fragen und Diskussion

3.

Einleitung
Klimawandel und die Folgen

1.

Wirtschaftsplan Forst 2023
Vorstellung des Wirtschaftsplans Forst 2023

2.

2
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Veränderung von Temperatur & Niederschlag

++ 1,9°C 

+-39 mm

Temperatur

Niederschlag

3
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Bodenfeuchte 2022 (Deutschland)

https://www.dwd.de/DE/presse

Die Witterung im Jahr 2022 hat bisher einen vergleichbaren Verlauf wie im Jahr 2018
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Zustand der hessischen Wälder

Das in dieser Dimension zumindest seit Jahrzehnten erstmalige Zusammentreffen 

von großen Sturmschäden, langanhaltender Dürre und Rekordtemperaturen hat 

zu einer hochbrisanten Waldschutzlage und national zu einer Destabilisierung der 

Waldbestände geführt.

Die Ergebnisse der Waldzustandsaufnahmen 2021 belegen für den hessischen 

Wald einen seit 2019 anhaltend schlechten Vitalitätszustand. 

Nach der erheblichen Verschlechterung des Vitalitätszustandes hessischer Wälder 

in 2019 und 2020 hat sich das Schadniveau 2021 nicht verbessert. In den letzten 

drei Jahren ist eine starke Destabilisierung der hessischen Wälder eingetreten. 

Die Situation ist dramatisch!

5
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Einschlag [Fm] Prognose Nachhaltshiebsatz (ca. 4.400 Efm)

Übersicht Gesamteinschlag

6

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Einschlag des 
Kommunalwaldes der Stadt Leun 3.960 Efm Holz 
geplant. 

Bei dem eingeschlagenen Holz handelt es sich 
überwiegend nur um Kalamitätsholz.

Der Nachhaltshiebsatz liegt bei 4.400 Efm

Prognose

8.700 Fm Fichte

7.000 Fm
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Vorgehen bei der Wiederbewaldung

1. Kleinere Schadflächen 

- Sukzession

2. Größere Freiflächen 

- Priorisierung (Potential der NV, Pflanzung)

3. Waldentwicklungsziel

- Standortwasserbilanz

- Nährstoffausstattung

4. Kapazitäten:
- Finanziell
- Pflanzenverfügbarkeit ( HKE)
- Arbeitskräfte

Entscheidungshilfen zur 
klimaangepassten Baumartenwahl
https://www.nw-fva.de/BaEm/
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Übersicht der angelegten Kulturfläche:

2021 4,0 ha

2022 ca. 10,0 ha

ca. 14,0 ha
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Waldbrandgefahr 

Nachdem bereits die Monate Mai und Juni (2022) viel zu trocken waren,
kam es seit Mitte Juli zu einer deutlichen Zunahme der
Waldbrandgefahr. Allein in diesem Zeitraum gab es in Hessen über 150
Waldbrände auf einer Gesamtfläche von rund 115 Hektar.

Bild: Waldbrand bei Heckholzhausen am Sonntag, den 04.09.2022

Seite 67 von 144 - Öffentliche Niederschrift 17.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 28.10.2022)



Inhalt

Abschlussdiskussion
Fragen und Diskussion

3.

Einleitung
Klimawandel und die Folgen

1.

Wirtschaftsplan Forst 2023
Vorstellung des Wirtschaftsplans Forst 2023

2.
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50.200 € 52.800 € 
42.500 € 

51.700 € 

12.200 € 

42.400 € 46.300 € 

-42.000 € 

-58.500 € 

62.500 € 

-44.000 € 

-91.500 € 

-110.000 €

-90.000 €

-70.000 €

-50.000 €

-30.000 €

-10.000 €

10.000 €

30.000 €

50.000 €

70.000 €

90.000 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Betriebsergebnis [€] 50.200 52.800 42.500 51.700 12.200 42.400 46.300 -42.000 -58.500 62.500 -44.000 -91.500

Übersicht Betriebsergebnisse [€]

Prognose

11

Seite 69 von 144 - Öffentliche Niederschrift 17.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 28.10.2022)



Wirtschaftsplan Forst 2023

Geplanter Holzeinschlag (Holzernte)

Gesamt 3.960 Fm
 Davon sind verkaufsfähig: 3.570 Fm

- 1.450 Fm Buche mit Schwerpunkt auf schlechteren 
Sortimenten, da vor allem in älterer Buche nur 
Zwangsnutzung geplant ist

- 1.045 Fm Fichte, komplett als Zwangsnutzung geplant

- 285 Fm Eiche und sonst. Laubholz
- 290 Fm Douglasie
- 375 Fm Kiefer, es gibt nächstes Jahr einen Schwerpunkt
- 117 Fm Lärche

- 865 Fm motormanuell durch eig. Forstwirte
- 685 Fm motormanuell durch Unternehmer
- 2.025 Fm durch Harvester

12
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Position Betrag

Holzverkauf (Erlösprognose HVO Taunus Westerwald) 286.200 € 

Brennholzverkauf durch Stadtverwaltung 6.000 €

Leistungsverrechnung Bauhoftätigkeit 40.250 €

Planungsgeld Pumpspeicherwerk 6.000 €

Fördermittel des Landes (vorsichtig kalkuliert) 9.600 €

Entnahme Forstrücklage für Pflanzen + Pflanzung 27.000 €

Einnahmen: 375.050 €

13

Wirtschaftsplan Forst 2023

Darstellung der Einnahmen
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Wirtschaftsplan Forst 2023

Darstellung der Ausgabe

Position Betrag

Lohn- und Lohnnebenkosten 192.400 € 

Unternehmerleistung in der Holzernte
(Seilschlepper, Harvester, Forwarder)

150.000 €

Wegebau 6.000 €

Pflanzen inkl. Pflanzdienstleistung 27.000 €

Beförsterungskosten (inkl. Kosten HVO) 33.700 €

Sonstige Positionen
(Steuern, Versicherungen, Treib- und Betriebsstoffe, Reparaturen KFZ 
und MS, Abschreibung KFZ, Telefon, kleinere Anschaffungen)

57.400 €

Ausgaben: -466.500 €

14

Seite 72 von 144 - Öffentliche Niederschrift 17.10.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 28.10.2022)



Einnahmen: 375.050 €

Ausgaben: - 466.500 €

Defizit: -91.500 € 

15

Wirtschaftsplan Forst 2023

Gesamtergebnis
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Inhalt

Abschlussdiskussion
Fragen und Diskussion

3.

Einleitung
Klimawandel und die Folgen

1.

Wirtschaftsplan Forst 2023
Vorstellung des Wirtschaftsplans Forst 2023

2.
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Beständigkeit.

Lebendigkeit.

Wachstum.
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Darstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen

Aufforstungsschwerpunkt 

18
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Darstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen

Schwerpunkt Läuterung/Ästung

19
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Darstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen
geplanter Holzeinschlag

20

motormanuell

Harvester
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Beständigkeit.

Lebendigkeit.

Wachstum.
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Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt Weilburg

Betrieb Stadtwald Leun

Revier Leun

Geschäftsjahr 2021

Besteuerung Regelbesteuerung

Voranschlag Abschluss

            218.300,00 €             465.378,29 € 

            262.800,00 €             397.265,10 € 

Überschuss -             44.500,00 €               68.113,19 € 

                           -   €                            -   € 

                           -   €                            -   € 

                           -   €                            -   € 

-44.500 68.113

Kontengruppe Konto Netto-Ergebnis* Netto-Ergebnis

Aufwand 6001000 Pflanzen 4.600,00 €                 1.579,96 €                 

6010100 Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen 100,00 €                    -  €                         

6010200 Verbrauchsmat.Landw. 4.850,00 €                 2.435,02 €                 

6020000 Hilfsstoffe 100,00 €                    -  €                         

6030100 Betriebsstoffe 300,00 €                    2.584,11 €                 

6030200 Praxis und Laborbedarf, Arzneimittel 100,00 €                    -  €                         

6055000 Treibstoffe 1.100,00 €                 1.294,41 €                 

6061000 Mat.aufw. f. Gebäude u. Außenanlagen 100,00 €                    -  €                         

6062000 Mat.aufw. f. techn. Anl. in Betriebsbau. 100,00 €                    -  €                         

6063000 Mat.aufw. f. Einrichtungen/Ausstattungen 200,00 €                    227,83 €                    

6065000 Mat.azufw.f. Straßen/Wege und Plätze -  €                         -  €                         

6069000 sonst. Aufwand f. Reparatur u. Instandhaltung -  €                         -  €                         

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz 1.300,00 €                 642,99 €                    

6089000 übriger sonst. Mat.aufw. (EMS-Rep.) 300,00 €                    559,52 €                    

6101000 Rücken 62.000,00 €               138.354,74 €              

6139000 sonst. weit. Fremdl. (ua Beförsterungsk. 44.650,00 €               65.343,07 €               

6162000 Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten 100,00 €                    -  €                         

6164000 Instandh. von Fahrzeugen 1.700,00 €                 1.128,94 €                 

6165000 Instandh. von Infrastrukturvermögen 4.500,00 €                 743,80 €                    

6166000 Wartungskosten 50,00 €                      44,32 €                      

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 50,00 €                      -  €                         

6180000 Skonti, Boni -  €                         79,02 €                      

6201000 Grundentgelt AN 89.150,00 €               136.169,80 €              

6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 1.600,00 €                 2.446,67 €                 

6401000 Arbeitgeberanteil Sozialversich. EG-Ber. 18.150,00 €               27.800,00 €               

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft/UV 15.000,00 €               2.173,79 €                 

6451000 Aufw. an Versorg.k. tarifl. Besch. (ZVK) 7.900,00 €                 10.642,91 €               

6501000 Aufw. Für Personaleinstellungen -  €                         1.798,60 €                 

6730000 Gebühren 100,00 €                    -  €                         

6772000 Aufw. f. Steuerberatung, Wirts.prüfung 2.000,00 €                 -  €                         

6810000 Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur 100,00 €                    93,00 €                      

6832000 Telefonkosten 100,00 €                    98,15 €                      

Teilergebnis Ertrag

Teilergebnis Aufwand

Teilergebnis IBLV ErtragTeilergebnis IBLV 
Aufwand

Überschuss IBLV

Überschuss Gesamt
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..

6880000 Aufwend. f. Fort- und Weiterbildung 200,00 €                    120,00 €                    

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 700,00 €                    701,07 €                    

6909000 Beiträge zu sonst. Versicherungen 200,00 €                    182,38 €                    

6910000 Beiträge Wirtschaftsverb./sonst. Verein. 250,00 €                    21,00 €                      

7020000 Grundsteuer 1.000,00 €                 -  €                         

7030000 Betriebliche Steuern (KFZ-Steuer) 150,00 €                    -  €                         

Erträge 5004000 Umsatzerlöse aus der Überl. von Rechten 6.000,00 €                 5.000,00 €                 

5060000 Umsatzerl. LH m. Ext 160.800,00 €              312.419,88 €              

5300200 Nebenerlöse Forst 5.500,00 €                 6.880,64 €                 

5399000 and. sonst. betr. Ertr. (Bauhof) 36.000,00 €               

5989000 sonst. Zuweisungen des Landes 10.000,00 €               137.307,77 €              

5990900 sonst. Außerordentliche Erträge -  €                         3.770,00 €                 
die Werte sind zur 

Vereinfachung gerundet
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Bericht des Bürgermeisters Stadtverordnetenversammlung 17.10.2022 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  

meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete, 

liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

wie auch in den letzten Stadtverordnetenversammlungen möchte ich auf den noch immer 

andauernden Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen eingehen. Ein Thema was 

viele Auswirkungen auch in der Stadt Leun hat und auch die Arbeit in der Verwaltung 

akut belastet. 

 

Im Bericht der heimischen Zeitung vergangenen Samstag wurde unser Landrat zitiert: 

„Es ist ein Kontrollverlust“ Lahn-Dill-Kreis stößt bei Unterbringung von Flüchtlingen an 

Grenzen / Container und Massenunterkunft sollen her. 

 

So ist die aktuelle Situation treffend beschrieben. Nicht nur Menschen aus der Ukraine 

kommen, sondern über die sogenannte Balkanroute auch wieder verstärkt aus  

Syrien, Afghanistan, Türkei, Irak, Iran. 

  

Große leerstehende Objekte, Hallen, Container etc. werden derzeit geprüft für größere 

Belegungszahlen. In den nächsten Wochen sollen zunächst die angebotenen Wohnungen 

für Ukrainer genutzt werden. Hier möchte ich nach wie vor werben, wer Wohnungen leer 

stehen hat und diese gerne an Ukrainer vermieten möchte, bitte sich in der Verwaltung 

bei Herrn Späth melden. 

 

Auch uns in Leun trifft es hart!  

 

Im Frühjahr sind viele Ukrainische Flüchtlinge auch nach Leun gekommen, diese sind 

überwiegend in privaten Unterkünften untergekommen. Vielen Dank den Familien die 

sich nach wie vor bereit erklärt haben Flüchtlinge aufzunehmen. 

 

Im Sommer wurde dann die Not im Lahn-Dill-Kreis größer sodass Zuweisungen mit 

Delegierungen an die Kommunen erfolgten. 

 

Seitdem wir inzwischen sechs Zuweisungsbescheide mit Delegierungen von jeweils 10 

Personen erhalten haben war die Priorität klar gesetzt, die Unterbringung der Flüchtlinge 

in Leun zu gewährleisten. Bei vielen anderen Kommunen im Lahn-Dill-Kreis wurde es 

auch eng und Dorfgemeinschaftshäuser und Hallen wurden geschlossen und umgebaut.  

 

Zu den aktuellen Zahlen und Belegungen in Leun komme ich nachher unter TOP 7 noch. 

 

Nach den ersten Bescheiden waren viele Gespräche, Sitzungen und Absprachen 

notwendig um das alles in Leun so auf den Weg zu bringen. Auch wurde in den Leuner 

Nachrichten und auf der Homepage der Stadt Leun dazu berichtet. 

 

Ein großes Dankeschön gilt den ehrenamtlichen Mandatsträgern, den Ortsbeiräten, dem 

Arbeitskreis „Leun hilft Menschen aus der Ukraine", den Mitarbeitern der Verwaltung, wo 

manche fast nichts anderes machen konnten als sich der Problematik anzunehmen und 

dem Bauhof der auch stark eingebunden war um die Häuser herzurichten. 

 

Für die bisherigen Umbauten und Herrichtung der Räumlichkeiten waren wir auch auf 

viele Partner der Stadt Leun angewiesen. Mein herzlicher Dank gilt den Firmen: 

Malermeister Arthur Faust aus Biskirchen, Schweitzer Haustechnik GmbH & Co. KG aus 

Leun, Holzbau Georg u. Herhert GbR aus Solms, Niclas Droß von "Haas Bauelemente", 

aus Allendorf. Ohne diese Firmen wäre eine schnelle und zeitnahe Umsetzung nicht 

möglich gewesen. 
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Corona-Pandemie 

 

Wir haben wieder einen Corona Herbst, fast jeder kennt wieder jemanden der aktuell 

Corona hat. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns demnach nach wie vor weiter.  

 

Die aktuellen Fallzahlen im Lahn-Dill-Kreis vom vergangenen Freitag dem 14.10.2022 

2.417 aktive Corona Fälle. In Leun haben wir aktuell von Freitag 41 aktive Corona-Fälle. 

Ob es weiter Einschränkungen geben wird bleibt abzuwarten. Erste Landesregierungen 

überlegen schon Verschärfungen bei der Maskenpflicht in Innenräumen. 

 

 

Deckenbeleuchtung DGH Bissenberg 

 

Für den Austausch der alten Deckenleuchten durch neue Deckenbeleuchtung mit LED für 

das DGH Bissenberg hatten wir über die EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten 

gGmbH eine Förderung beantragt. Letzte Woche haben wir eine Fördermittelzugabe in 

Höhe von 3382,00 Euro erhalten. Die Maßnahme wurde beauftragt. 

 

 

Arbeiten auf dem Friedhof Biskirchen 

 

Die Arbeiten auf dem Friedhof Biskirchen bezüglich der Neugestaltung einer Urnenanlage 

sind kurz vor dem Abschluss. 

 

 

Klimaanlagen in den Kindertagesstätten 

 

Die Klimatisierung in allen Kindertagesstätten sind alle abgeschlossen und in Betrieb 

genommen.  

 

Aktuelles aus dem Bereich Feuerwehr 

 

- Atemschutz Verbund Interkommunale Zusammenarbeit 

 

Nachdem die Stadt Leun mit 9 anderen Kommunen einen Atemschutzverbund gegründet 

hat, sind nun die neuen Atemschutzgeräte zum Teil ausgeliefert. Diese Geräte und 

Atemschutzmasken sind jetzt mit der Überdrucktechnik ausgestattet.  Aus diesem Grund 

wurden unsere Atemschutzgeräteträger an zwei Abenden in die neue Gerätetechnik 

eingewiesen. Ein Vorteil dieser Technik ist, dass immer ein Überdruck in den Masken 

besteht, so dass keine schädlichen Atemgifte in die Maske eindringen können. Außerdem 

werden die schweren Stahl-Atemluftflaschen gegen CFK Verbundflaschen ausgetauscht, 

die das Gesamtgewicht der Geräte um einiges verringert. 

 

Ein weiterer Schritt für mehr Sicherheit für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden.  

 

- Leistungsspange Jugendfeuerwehr 

 

Am 17. September fand in Driedorf die Abnahme der Leistungsspange für 29 

Mannschaften aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg statt. Im 

und um das Höllkopfstadion herum absolvierten 231 Jugendliche die erforderlichen 

Disziplinen. Auch die Jugendfeuerwehr der Stadt Leun war mit einer Gruppe am Start. 

Die Verleihung der damit erworbenen höchsten Auszeichnung der Hessischen 

Jugendfeuerwehr erfolgte somit auch an unsere Leuner Gruppe. Herzlichen Glückwunsch.  
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- Bootsrutsche (Slipanlage) Leun 

 

Erfreulich ist, dass nun die Bootsrutsche (Slipanlage) am Jugendzeltplatz Leun endlich 

errichtet wurde, bei Niedrigwasser konnte der Metallbauer diese montieren. 

 

- Ankauf Grundstück neues Feuerwehrhaus / Stand Planungen Neubau 

 

Der Notartermin fand statt, inzwischen sind die Gelder an den ehemaligen 

Grundstückbesitzer für den Ankauf geflossen. Die Umschreibung im Grundbuch ist noch 

abzuwarten.  

 

-Das beauftragte Büro bereitet die Europaweite Ausschreibung vor. Unser Bauamt und 

auch der Bauausschussvorsitzender steht in Kontakt mit dem Büro. 

 

- Einsätze in den letzten Wochen 

 

Unsere Feuerwehren hatten die letzten Wochen viele Einsätze zu bewältigen. Ein großer 

Dank der Einsatzabteilung, insbesondere auch für die Einsätze mit dem Waldbrand 

Dillenburg / Haiger. Ein nicht alltäglicher Großeinsatz der hierzu bewältigen war. 

 

Wir können froh sein, dass wir eine aktive und gut ausgebildete Feuerwehr haben. Vielen 

Dank für eure Einsätze. 

 

 

Wagen für die Wald- und Wiesengruppe 

 
Der Wagen für die Wald- und Wiesengruppe der KiTa Rappelkiste Leun wurde geliefert. Er 

wird gerade im Innenbereich hergerichtet. 

 

 

Telefonische Erreichbarkeit des Rathauses 

 

In den vergangenen Wochen wurde immer mal wieder der Hinweis getätigt, dass bei 

einem Anruf in das Rathaus kein Frei oder Besetztzeichen zu erhalten wäre. 

 

Im Rathaus wurden nun die Gesprächsleitungen der Telefonanlage von 4 auf 8 

durchgeführt. Somit haben wir eine Verdoppelung der Amtsleitung und es dürfte keine 

Probleme mehr geben.  

 

 

Weitere Informationen zu den aktuellen Themen erläutere ich bei den 

Sachstandsberichten unter dem TOP 7. 

 

 

 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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Bericht Stadtverordnetenvorsteher anlässlich der Stadtverordnetensitzung 

am 17. Oktober 2022  

Liebe Anwesende der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, 

zuhörende Gäste, der Presse, heute ein kurz gefasster Bericht, da wir eine 

umfangreiche Tagesordnung haben.  

Meine Berichte in den vorhergehenden Stadtverordnetensitzungen haben nach 

wie vor an Aktualität nicht verloren.  

Was hat uns in den letzten Wochen bewegt.  

Ausfall von Bürgermeister Björn Hartmann. Zuerst war Björn Hartmann bis zum 

4. September drei Wochen in Urlaub. Ab dem 5. September bis zum 9. Oktober 

krank. Seit einer Woche ist er wieder im Amt in der Hoffnung, dass er vollends 

genesen ist.  

In dieser Zeit hat der 1. Stadtrat Thorsten Keller, neben seinem 

verantwortungsvollen Beruf in Marburg, die Vertretung übernommen. Wir 

haben eng zusammengearbeitet. Eigentlich nicht unbedingt die Aufgabe des 

Stadtverordnetenvorstehers, würde der eine oder der andere sagen. Doch 

situationsbedingt musste es halt sein.  

Es waren sehr schwere Wochen, da u.a. die Zuweisung von Flüchtlingen aus der 

Ukraine auf die Kommunen zugekommen ist.  

Wir mussten Wohnraumschaffen. Hier hat der Magistrat eine Prioritätenliste 

erstellt. Natürlich hat diese nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern 

Zustimmung gefunden.  

Es waren unangenehme Entscheidungen zu treffen. Ich bin der Meinung, dass 

wir mit der Unterbringung der Flüchtlinge, die als Schutzsuchende zu uns 

gekommen sind, eine schwere Aufgabe haben.  

Auch sind die Vereine zu verstehen, die nach der Corona-Krise gerate wieder 

am Aufbau ihrer Vereinsaktivitäten sind, dass diese nicht begeistert davon sind, 

wenn wir Dorfgemeinschaftshäuser schließen müssen, um dort Flüchtlingen ein 

Quartier zu bieten.  
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Nach wie vor rufen wir dazu auf, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, 

damit wir schnellstmöglich die Häuser wieder zu ihrer ursprünglichen Nutzung 

zurückführen können.   

Leider führte gerade diese Aufgabe auch zu persönlichen Diffamierungen der 

Verantwortungsträger, z.B. „Soll der Ambrosius doch die Flüchtlinge in sein 

Haus legen“ sind unsinnige Äußerungen manches Zeitgenossen.  

In den Leuner Nachrichten und auf der Homepage der Stadt Leun haben wir 

eine Bürgerinformation zu diesem Thema veröffentlicht.  

Ein herzliches Dankeschön gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung, besonders Patrick Späth und Stefan Putz, des Bauhofes. Dank an 

den 1. Stadtrat Thorsten Keller und an Claus-Peter Schweitzer als 

stellvertretendem Stadtverordnetenvorsteher, der mit mir zusammen hier auch 

Termine übernommen hat, ferner ein Dank an die heimischen Firmen, die 

Aufträge geschoben haben, um der Stadt zu helfen.  

Im Moment sind die Zuweisungen des Kreises ausgesetzt, das gibt uns ein 

wenig Spielraum.  

Doch der Krieg geht weiter mit noch schrecklicherer Brutalität, besonders der 

Zivilbevölkerung gegenüber. Den Medien können wir entnehmen, dass der 

Flüchtlingsstrom wieder stärker wird und nicht nur aus der Ukraine.  

Auch hatte ich schon in meinem letzten Bericht auf die Energiekrise 

hingewiesen und darum gebeten, dass uns den politischen 

Verantwortungsträgern ein Konzept zum Energie sparen in den öffentlichen 

Einrichtungen und Gebäuden vorgelegt wird. Dies ist bisher noch nicht 

geschehen. Näheres werden wir hoffentlich nachher bei den 

Sachstandsberichten hören. Ferner ist es wichtig, dass wir entsprechendes 

Krisenmanagement aufbauen, wenn diese Energiekrise kommt.  

Entsprechende Vorschläge vom Stadtbrandinspektor habe ich an die 

Fraktionsvorsitzenden geschickt. Hier ist dringender Handlungsbedarf.  

 

Corona ist noch nicht vorbei. Die Zahlen steigen. Wie gehen wir damit um. Auch 

ein Thema das uns als Stadtverordnete angeht.  
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Wie sieht die Lage aus – speziell in der Verwaltung, dem Bauhof und ganz 

besonders in unseren Kindertagesstätten und den Betreuenden Grundschulen.  

Bleibt noch zu erwähnen: 

Was ist mit der Umsetzung unserer Beschlüsse: 

Hier hören wir auch bei den Sachstandsberichten.  

Kommunales Investitionsprogramm, Hessenkasse, Organisationsuntersuchung, 

Radwegeanschluss, Hollergewann, Energiekrise, u. a. 

Was wird mit dem Bau des Feuerwehrhauses, wie ist der Stand in der 

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus, wie wird weiterhin mit 

Home-Office umgegangen.  

Wie wird die Erreichbarkeit der Verwaltung verbessert. Hier sollte darüber 

nachgedacht werden z.B. einen freien Öffnungstermin donnerstags am 

Nachmittag anzubieten, da ja die Verwaltung da bis 17.30 Uhr ansprechbar ist.   

u.v.m. was besprochen werden müsste.  

 

… und ganz wichtig, unser Haushalt für das Jahr 2023. Die Verabschiedung und 

die Genehmigung unseres Haushaltes ist wichtig für die Umsetzung unserer 

anstehenden Projekte.  

Gerne gebe ich Auskünfte zu einzelnen von mir genannten Themenfelder.  

Nun, soweit erst einmal.  

Wir müssen uns den Herausforderungen gemeinsam stellen.  

 

Noch eine kurze Anmerkung: Im nächsten Jahr steht auch wieder die 

Bürgermeisterwahl an, deren Vorbereitung bald beginnen muss.  

Vielen Dank.  

Leun im Oktober 2022  

Jürgen Ambrosius, Stadtverordnetenvorsteher 
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TOP 7 Sachstandsberichte Sitzung Stadtverordnetenversammlung 17.10.2022 

7.1 Kommunales Investitionsprogramm 

Die fehlenden Unterlagen bzw. die unterschriebenen Verwendungsnachweise (in 

Papierform), die Sachberichte und die Beleglisten sind am Freitag dem 12.08.2022 von 

Bürgermeister Hartmann und 1. Stadtrat Keller unterschrieben und an die WI Bank 

versandt worden.  

Von der WI Bank gab es Rückfragen zu dem Einsparpotenzial nach der Sanierung. Die 

Fragen wurden von der Bauabteilung beantwortet. 

7.2 Hessenkasse  

Der Stand der Einzelmaßnahmen: 

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug 

Die Auftragsvergabe an die Firma Kommunalagentur NRW erfolgte direkt ein Tag nach 

der letzten Stadtverordnetenversammlung am 26.07.2022. 

Sanierung Feuerwehrhaus Leun 

Die Sanierung für das Feuerwehrhaus Leun: Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen 

und befindet sich in Planung. Kurzfristig werden Büros wegen der Absauganlage 

angeschrieben. 

Sanierung Hochbehälter Stockhausen 

Die Auftragsvergabe für die Ingenieurleistungen ist erfolgt. Der Vorgang ist in dem 

Ingenieurbüro in Bearbeitung. Ein Abstimmungstermin im Hochbehälter fand statt. Das 

Leistungsverzeichnis ist in der Bearbeitung des Büros. 

Sanierung Kanal EKVO 

Die Auftragsvergabe für die Ingenieurleistungen ist erfolgt. Der Vorgang ist in dem 

Ingenieurbüro in Bearbeitung. Ein Abstimmungstermin für das weitere Vorgehen fand in 

dem Ingenieurbüro statt. Heute liegt der Stadtverordnetenversammlung eine 

Auftragserteilung nach Ausschreibung zur Kanalreinigung und –inspektion für den 

Stadtteil Stockhausen zur Beschlussfassung vor. 

In einer Pressemitteilung des Hessischen Ministerium der Finanzen wurde am 19.09.2022 

mitgeteilt, dass sich die Landesregierung dafür einsetzt, dass der Landtag eine 

Fristverlängerung um zwei Jahre bis zum Jahresende 2026 beschließt, dies erklärte 

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg. 

Austausch von Straßenlampen mit LED-Beleuchtung 

Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. 

7.3 Schutzsuchende in der Stadt Leun 

Wir haben in den letzten Wochen meist Freitag einen Zuweisungsbescheid über bis zu 10 

Personen erhalten. Es wurden folgende stätische Liegenschaften in folgender Reihenfolge 

belegt: 

DGH Bissenberg – beide Mietswohnungen, altes Hausmeisterhaus zwischen Schule und 

Kita Biskirchen, alte Gaststätte im DGH Bissenberg, das Haus der Begegnung in Leun und 

bis jetzt das DGH Stockhausen wurden umgebaut. 

S
ei

te
88

vo
n

14
4

-
Ö

ffe
nt

lic
he

N
ie

de
rs

ch
rif

t1
7.

10
.2

02
2

S
ta

dt
ve

ro
rd

ne
te

nv
er

sa
m

m
lu

ng
de

r
S

ta
dt

Le
un

(e
xp

or
tie

rt
:2

8.
10

.2
02

2)



Nach aktuellem Stand der Liste der Zuweisungen an die Kommunen haben wir in Leun 

ein Ist von 96 und ein Soll von 116 Personen. Die Differenz von -20 ist für Leun 

vorgegeben, aktuell haben wir in unseren Häusern noch eine Kapazität für 20 Personen. 

Wenn diese Kapazitäten alle erschöpft sind, geht es weiter mit den verbleibenden 

restlichen öffentlichen Gebäuden in der Stadt Leun. Dies sind das Haus des Gastes in 

Biskirchen, das alte Feuerwehrhaus in Leun, die Alte Schule in Bissenberg, die „Grüne 

Au“ in Biskirchen. Zuletzt wird dann die Turnhalle in Leun belegt so der aktuelle Plan. 

Vorletzte Woche haben wir die Info erhalten, dass in der vergangenen Woche die 

Zuweisung ausgesetzt wird, letzten Woche haben wir die Info erhalten, dass die 

Zuweisung auch für diese Woche ausgesetzt, da der Lahn-Dill-Kreis fast keine Flüchtlinge 

mehr aus der Ukraine zugewiesen bekommt. Der Lahn-Dill-Kreis erhält verstärkt 

Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, Türkei, Irak, Iran. 

 

7.4 Organisationsuntersuchung 

Eine Firma hatte sich vorgestellt. Mit einer weiterten Firma sollte ein Gespräch 

stattfinden, was durch unterschiedliche Abwesenheiten verschoben wurde. Ein Termin für 

November soll nun stattfinden.  

7.5 Radwegeanschluss 

Wir haben von Hessen Mobil einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.407.700 Euro 

erhalten. Dies sind 75% der zuwendungsfähigen Kosten.  

Der Radwegeanschluss für den Ulmtalradweg ist in der Planung von dem beauftragen 

Büro Zick-Hessler, Wettenberg. Für die Planung der Brückenbauwerke ist das Büro 

Lennard Schutz, Wetzlar beauftragt und diese bereits tätig. 

7.6 Hollergewann 

Der stand der Grundstücke im Gewerbegebiet Hollergewann: 

- SJ Immobilien GmbH – Luxzaun. Das Grundstück wurde zur Vorbereitung der 

anstehenden Vermessung, die heute Morgen stattgefunden hat, von der Firma gemäht. 

Man möchte noch in diesem Jahr den Bauantrag einreichen. 

- Die Grundstücksverkäufe an die Firmen Liske und Haak sind in Vorbereitung zur 

Beurkundung beim Notar. 

- Bei dem Grundstücksverkauf für die Firma Schöffler Metallbau, liegt der Verwaltung der 

Vertragsentwurf seit vergangener Woche vor. 

 

7.7 Überlegungen zur Bewältigung der Energiekrise in der Stadt Leun 

Die Absenkungen der Raumtemperaturen in verschieden Häusern wurde bereits 

beauftragt und teilweise durchgeführt. Überlegungen wegen Stromeinsparungen im 

Bereich Straßenbeleuchtung stehen wir in Kontakt mit der EAM. 

7.8 Zielentwicklung / Dorfmoderation 

Dort haben wir im Juli einen Förderbescheid erhalten und das Büro Henriette Klinkhart, 

Wetzlar beauftrag. Unter TOP 3 fand bereits eine Kurzvorstellung statt und die 

Vorgehensweise wurde erläutert. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Martinskirche 
 
 
Erstellt von: 
Arnd Pauker 

 
Datum: 
23.09.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Sozialausschuss 06.10.2022   
Finanzausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Bau- und Umweltausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Übernahme der Begründung aus der Anlage des Antrages: 
 
SPD – FWG -  Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

 
Antrag der Fraktionen von SPD, FWG und Bündnis 90/Die Grünen zur 
Stadtverordnetenversammlung am 25.07.2022 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius,für die nächste Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung bitte ich im Namen der SPD, FWG und GRÜNE-Fraktion folgenden 
Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung aufzunehmen: 

LEADER 2022/23  
Für die 2023 startende Förderperiode des LEADER-Programms hat der Verein für 
Heimatgeschichte Leun e.V. das Projekt "Martinskirche - Fenster in die Geschichte" 
vorangemeldet. Im aktuellen Leitbild der Förderregion Lahn-Dill-Wetzlar (vorgestellt am 18.05. 
22 im DGH Holzhausen) war das Leuner Projekt dementsprechend aufgenommen worden, und 
zwar im Handlungsfeld "Kultur, Jugend, Bildung, Mobilität und  Daseinsvorsorge". Als sog. 
"Leuchtturm-Projekt" ist eine konkrete Antragstellung im Jahr 2023 damit aussichtsreich. 
  
Grundstück-Situation 
Voraussetzung für eine erfolgversprechende Antragstellung durch die Stadt Leun ist aber, dass 
die Stadt über das Grundstück verfügen kann, entweder als Eigentümerin oder durch einen 
langfristigen Pachtvertrag. Der aktuelle Besitzer (Landwirt Müller) ist grundsätzlich bereit, das 
Grundstück an die Stadt zu übertragen, allerdings nur im Tausch gegen entsprechend 
gleichwertiges Ersatzland. Es handelt sich um das Grundstück Flur 12, Flurstück 16. Siehe Anlage 
PDF. Erschwert wird die Situation dadurch, dass der Landwirt die Fläche als Ersatzland im Zuge 
des B49-Ausbaus erhalten hat, diese aber noch nicht im Grundbuch an ihn übertragen wurde. 
Eingetragen ist hier immer noch der Zwischenerwerber HLG. 
 
Handlungsbedarf 
Um in die festgefahrene Grundstückssituation (Landwirt/HLG/HessenMobil) in Bewegung zu 
bringen, war das Projekt „Martinskirche Leun“ Gegenstand der Beratungen in den Ausschüssen 
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Vorlage VL-224/2022   Seite 2 von 2 

der Stadt Leun werden. Ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung wird 
angestrebt, der den Magistrat in die Lage versetzt, entsprechende Grundstücksverhandlungen 
mit dem derzeitigen Besitzer und der HLG zu führen. Für eine erfolgversprechende Anmeldung 
im LEADER-Programm 2023 sind entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2023 
einzustellen. 
 
Aufgestellt 13.07.2022 
Karl-Günter Süß 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Projektlosten sind derzeit geschätzt mit  110.900 EUR 
Davon förderfähig im LEADER-Programm       90.000 EUR 
Zuschuss im LEADER-Programm 75%     =   67.500 EUR 
Verbleibender Eigenanteil Stadt Leun  =   43.400 EUR 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun nimmt das vorgestellte Konzept 
"Martinskirche - Fenster in die Geschichte" grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis und 
beauftragt den Magistrat, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antragstellung im LEADER-
Programm 2023 zu schaffen, hier insbesondere Grunderwerb bzw.-Tausch und Bereitstellung 
der Haushaltsmittel im Haushalt 2023. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Antrag Martinskirche 
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SPD – FWG -  Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
 
Antrag der Fraktionen von SPD, FWG und Bündnis 90/Die Grünen zur 
Stadtverordnetenversammlung am 25.07.2022 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius, 
für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bitte ich im Namen der 
SPD, FWG und GRÜNE-Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt zur 
Beschlussfassung aufzunehmen: 

 
Antrag/Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun nimmt das vorgestellte Konzept 
"Martinskirche - Fenster in die Geschichte" grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis 
und beauftragt den Magistrat, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Antragstellung im LEADER-Programm 2023 zu schaffen, hier insbesondere 
Grunderwerb bzw.-Tausch und Bereitstellung der Haushaltsmittel im Haushalt 2023. 

Begründung:  

LEADER 2022/23  
Für die 2023 startende Förderperiode des LEADER-Programms hat der Verein für 
Heimatgeschichte Leun e.V. das Projekt "Martinskirche - Fenster in die Geschichte" 
vorangemeldet. Im aktuellen Leitbild der Förderregion Lahn-Dill-Wetzlar (vorgestellt 
am 18.05. 22 im DGH Holzhausen) war das Leuner Projekt dementsprechend 
aufgenommen worden, und zwar im Handlungsfeld "Kultur, Jugend, Bildung, 
Mobilität und  Daseinsvorsorge". Als sog. "Leuchtturm-Projekt" ist eine konkrete 
Antragstellung im Jahr 2023 damit aussichtsreich. 
  
Grundstück-Situation 
Voraussetzung für eine erfolgversprechende Antragstellung durch die Stadt Leun ist 
aber, dass die Stadt über das Grundstück verfügen kann, entweder als Eigentümerin 
oder durch einen langfristigen Pachtvertrag. Der aktuelle Besitzer (Landwirt Müller) 
ist grundsätzlich bereit, das Grundstück an die Stadt zu übertragen, allerdings nur im 
Tausch gegen entsprechend gleichwertiges Ersatzland. Es handelt sich um das 
Grundstück Flur 12, Flurstück 16. Siehe Anlage PDF. Erschwert wird die Situation 
dadurch, dass der Landwirt die Fläche als Ersatzland im Zuge des B49-Ausbaus 
erhalten hat, diese aber noch nicht im Grundbuch an ihn übertragen wurde. 
Eingetragen ist hier immer noch der Zwischenerwerber HLG. 
 
Handlungsbedarf 
Um in die festgefahrene Grundstückssituation (Landwirt/HLG/HessenMobil) in 
Bewegung zu bringen, war das Projekt „Martinskirche Leun“  Gegenstand der 
Beratungen in den Ausschüssen der Stadt Leun werden. Ein Grundsatzbeschluss 
der Stadtverordnetenversammlung wird angestrebt, der den Magistrat in die Lage 
versetzt, entsprechende Grundstücksverhandlungen mit dem derzeitigen Besitzer 
und der HLG zu führen. Für eine erfolgversprechende Anmeldung im LEADER-
Programm 2023 sind entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2023 
einzustellen. 
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Finanzielle Auswirkungen  
 
Die Projektlosten sind derzeit geschätzt mit   110.900 EUR 
Davon förderfähig im LEADER-Programm       90.000 EUR 
Zuschuss im LEADER-Programm 75%    = 67.500 EUR 
Verbleibender Eigenanteil Stadt Leun   = 43.400 EUR 
 
Aufgestellt 13.07.2022 
Karl-Günter Süß 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
EKVO, Bestands- und Zustandserfassung im Stadtteil Stockhausen - Kanalreinigung 
und -inspektion 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
21.09.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 04.10.2022  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Finanzausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Im Rahmen der EKVO wurde zur Bestands- und Zustandserfassung im Stadtteil Stockhausen 
von dem Büro HS Ingenieure eine Ausschreibung zur Kanalreinigung und –inspektion für den 
Stadtteil Stockhausen durchgeführt. 
Es wurden die Firmen: 
1. Augustin Entsorgung, Meppen 
2. Canal-Control+Clean, Barsbüttel 
3. Lobbe Kanaltechnik 
4. Onyx Rohr- und Kanalservice, Kassel 
5. Reusch, Limburg 
zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Der Submissionstermin fand am 08.09.2022 um 11 Uhr im Rathaus der Stadt Leun statt. 
Nach der Prüfung der Angebote, wurde von dem Büro HS Ingenieure der Vergabevorschlag für 
die Firma: 
Wilhelm Reusch GmbH 
Gartenstr. 2-4 
65550 Limburg 
gemacht.  
Die Firma hat mit der Angebotssumme von 54.603,75 € (brutto) das günstigste Angebot 
abgegeben. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten der Stadt Leun und Fördermittel der Hessenkasse 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Auftrag zur Kanalreinigung und –inspektion 
im Stadtteil Stockhausen an die Firma Wilhelm Reusch, Gartenstr. 2-4, 65550 Limburg für 
54.603,75 € (brutto) zu vergeben. 
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Vorlage VL-219/2022   Seite 2 von 2 

 
 
Anlage(n): 
1. Vergabevorschlag EKVO Stockhausen 
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1-1 INGENIEURE

HS Ingenieure GmbH . ColemanstraBe 5. 35394 Gießen

Magistrat der Stadt Leun
Bahnhofstraße 25
35638 Leun

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Ihr Ansprechpartner: Datum:
JM/5822 Jens Martin 15.09.2022

Magistrat der Stadt Leun,
EKVO, Bestands- und Zustandserfassung im Stadtteil Stockhausen
Kanalreinigung und -inspektion

Erläuterungen und Vergabevorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

die erforderlichen Arbeiten für die „Kanalreinigung und -inspektion" gemäß EKVO im Stadt-

teil Stockhausen wurde nach UVgO (ehern. VOL) als öffentliche Ausschreibung am

15.08.2022 auf den folgenden Ausschreibungsplattformen bekannt gegeben:

1) Hessische Ausschreibungsdatenbank (HAD)

2) bi-Ausschreibungsblatt

3) Submissionsanzeiger

4) ibau Münster

5) Subreport

Eröffnungstermin war am Donnerstag, dem 08.09.2022 / 11:00 Uhr, im Rathaus der

Stadt Leun. Die Anzahl der eingereichten Angebote ist aus der Niederschrift über die An-

gebotseröffnung zu ersehen.

PLANUNG.AUSSCHREIBUNG.BAULEITUNG
HS Ingenieure GmbH . Colemanstraße 5 . 35394 Gießen . Telefon 0641 948869-0 . Fax -99

info@hsingenieure.de . Geschäftsführer Thorsten Hitz, Daniel Seipp . Registergericht Gießen HRB 9625 . USt-ldNr. DE322468527
Volksbank Heuchelheim: BIG GENODE51HHE . IBAN DE46 513610210000 3970 32

hsingenieure.de
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An Fristen wurde festfleleflt:

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: 07.10.2022

Ausführungsbeginn: in Abstimmung mit dem AG,
spätestens 12 WT nach Vergabe

Ausführungszeit: innerhalb 30 Arbeitstagen, ab Beginn

Verjährungsfrist für die Gewährleistung: 5 Jahre (BGB)

Die Angebotsauswertung wurde gemäß §41ff. UVgO „Prüfung der Teilnahmeanträge und

Angebote; Nachforderung von Unterlagen" durchgeführt.

Prüfung der Angebote:

(1) Formelle Prüfung

Die Submission wurde von Mitarbeitern der Stadt Leun durchgeführt. Nach erster Durch-

sieht, ebenfalls durch Mitarbeiter der Stadt Leun, wurden uns die Angebotsunterlagen zur

weiteren Prüfung übergeben.

Die fünf zur Submission eingereichten Angebote wurden auf die geforderten Preisanga-

ben, die geforderten Nachweise, die rechtsgültigen Unterschriften sowie auf sonstigen

geforderten Eintragungen der Bieter hin überprüft.

Alle fünf Bieter haben die geforderten Unterlagen fristgerecht und ordnungsgemäß einge-

reicht. Grundsätzlich wurden die Unterlagen auch vollständig abgegeben.

Lobbe+CCC: kein NU-Verzeichnis

Zwei Bieter (Lobbe, CCC) haben jedoch kein Nachnuternehmerverzeichnis beigefügt. Es

wird daher davon ausgegangen, dass alle Leistungen in Eigenregie ausgeführt werden.

Von keinem Bieter wurden Veränderungen an den Verdingungsunterlagen vorgenommen

und es wurden auch keine Bedingungen genannt, die den Verdingungsunterlagen wider-

sprechen.
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(2) Rechnerische Prüfung

Hauptangebote

Die anschließend durchgeführte, rechnerische Prüfung der Hauptleistungsverzeichnisse

ergab folgendes Brutto-Gesamtergebnis (einschl. 19 % MwSt.):

Bieter

REUSCH,
Limburg-Linter

AUGUSTIN Entsorgung,

Meppen

ONYX Rohr- u.

Kanalservice, Kassel

LOBBE Kanaltechnik,

Paderborn

CANAL-
CONTROL+CLEAN,
Barsbüttel

geprüfte
Angebots-

summe in

Euro brutto:

54.603,75

61.134,47

66.350,77

82.663,35

93.850,78

Nachlas
s ohne

Bed.

0%

0%

0%

0%

0%

Summe,

einschl.

Nachlass in
Euro-

54.603,75

61.134,46

66.350,76

82.663,34

93.850,77

Sonst. Differenz zu

1. Platz in

Euro:

6.530,71

11.747,01

28.059,59

39.247,02

Platz

1.

2.

3.

4.

5.

Nach rechnerischer Prüfung aller eingereichten Hauptangebote ist die Fa. Reusch aus

65550 Limburg-Linter, mit einer Brutto-Angebotsendsumme in Höhe von 54.603,75 Euro,

günstigster Bieter.

Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung der Hauptangebote ist in dem beiliegenden

Preisspiegel ausführlich und detailliert dargestellt.

Nebenangebote

Nebenangebote waren nicht zugelassen und wurden auch keine eingereicht bzw. abgege-

ben.
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(3) Technische Prüfung

Im Leistungsverzeichnis wurden die technischen Vorgaben und Randbedingungen der

Leistungen und Materiallieferungen in den entsprechenden Positionen anhand der Leis-

tungsbeschreibung vorgegeben. Es wurden von keinem Bieter Änderungen an diesen

Vorgaben vorgenommen. Alle fünf Bieter haben demnach die technischen Vorgaben und

Randbedingungen akzeptiert und werden diese gleichermaßen umsetzen.

(4) Wirtschaftliche Prüfung

Aufgrund der Vorgaben in der Leistungsbeschreibung sämtlicher Positionen des Leis-

tungsverzeichnisses, d.h. die Beschreibung der Positionen sind als „standardisierte Leis-

tungen" ausgeschrieben, würden die fünf Bieter die Maßnahme leistungsmäßig vergleich-

bar umsetzen.

In den Vorbemerkungen zur Ausschreibung wurde eine Bauzeit von 30 Werktagen für alle

Titel des Leistungsverzeichnisses vorgegeben. Demnach ist die Bauzeit eingeschränkt

und für alle Bieter gleichermaßen geregelt. Die fünf Bieter haben diese Vorgabe in der

Ausschreibung so akzeptiert (siehe „Formelle Prüfung") und würden die Maßnahme ent-

sprechend umsetzen.

Alle fünf Bieter sind eingetragene Kanalsanierungsfirmen und haben die Qualifikations-

nachweise als Fachbetrieb gemäß den beiliegenden Ausschreibungsunterlagen erbracht

bzw. könnten nachgefordert werden.

Nur vom Bieter Lobbe liegt kein Nachweis zur Präqualifikation vor. Aufgrund der Platzie-

rung wird auf die Nachforderung zunächst verzichtet.

Die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

sollte demnach über den Preis entschieden werden.
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Wertunfl der Angebote:

1. Wertungsstufe - „Ausschluss wegen formeller oder inhaltlicher Mängel"

Die Angebote der fünf Bieter wurden formell geprüft. Es liegen von keinem Bieter Verände-

rungen an den Verdingungsunterlagen vor. Die erforderlichen Nachweise zur Ausschrei-

bung liegen von allen Bietern vor bzw. wurden nachgereicht und die Unterschriften sind

vorhanden. Alle Bieter haben die vollständigen Preisangaben in Form von EDV-

Ausdrucken getätigt. Die Prüfung dieser Wertungsstufe hat ergeben, dass kein Angebot

ausgeschlossen werden kann oder muss.

2. Wertungsstufe - „Eignung der Bieter"

Alle fünf Bieter erweisen sich als fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig. Die geforder-

ten Angaben in den Formblättern für die Eignungskriterien und der geforderten Nachweise

sind vorhanden bzw. wurden nachgereicht. Die Präqualifikation des Bieters Lobbe liegt

zwar nicht vor, könnte aber nachgefordert werden. Für den Ausgang des Ausschreibungs-

Verfahrens ist dieses Gebot aktuell nicht ausschlaggebend. Von einer Nachforderung wir

daher zunächst abgesehen. Die eingereichten Angebote aller fünf Bieter können nach die-

ser Wertungsstufe gewertet werden.

3. Wertungsstufe - „Angemessenheit derAngebotspreise"

Aufgrund der Preisdifferenz der ersten drei Bieter zu den restlichen beiden, wurde auf eine

Detailprüfung der Einheitspreise vom viert- und fünftplatzierten Bieter verzichtet. Beim Ge-

samtpreis der ersten drei platzierten Bieter sind keine unangemessen niedrigen oder ho-

hen Angebotspreise feststellbar. Diese drei Angebote sind jedoch auf einem niedrigeren

Niveau kalkuliert und liegen deutlich unter den Angeboten der beiden anderen Bieter. Ein-

zelne niedrig oder hoch kalkulierte Einheitspreise können dem beiliegenden Preisspiegel

entnommen werden.

Die Prüfung dieser Wertungsstufe hat ergeben, dass keines der fünf Angebote ausge-

schlössen werden kann oder muss.

4. Wertungsstufe - „Wirtschaftlichkeit"

Alle fünf Angebote sind unter Berücksichtigung der o.a. Prüfung sowie der Feststellungen

in den einzelnen Wertungsstufen in die engere Wahl einzubeziehen, um eine einwandfreie

Ausführung einschl. Gewährleistung zu erwarten.
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ZUSAMMENFASSUNG DER PRÜFUNG

Die fünf eingereichten Angebote wurden rechnerisch geprüft und den vorbeschriebenen

Wertungsstufen unterzogen.

Die Prüfung und Wertung der Angebote haben ergeben, dass keines der eingereichten

Angebote von derWertung auszuschließen ist.

Die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

sollte demnach über den Preis entschieden werden.

VergabevorschlaQ

Wir schlagen vor, den Auftrag an die Firma

Wilhelm Reusch GmbH
Gartenstraße 2-4, 65550 Limburg-Linter

zu ihrem Hauptangebot mit einer Brutto-Angebotsendsumme in Höhe von 54.603,75 Euro

zu vergeben.

Die Fa. Reusch ist ein eingetragenes und zertifiziertes Dienstleistungsunternehmen und

erfüllt die geforderten Anforderungen derAusschreibung.

In Zusammenarbeit mit unserem Büro hat der Bieter bereits vergleichbare Maßnahmen zur

besten Zufriedenheit ausgeführt. Zweifel an der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

bestehen aus unserer Sicht nicht.

Die Urkalkulation in einem verschlossenen Kuvert sollte im Zuge der Auftragserteilung bei

der Firma Reusch angefordert werden.

Nach Beratung, Beschlussfassung und Auftragserteilung bitten wir um Mitteilung, bzw. um

eine Kopie des Auftragsschreibens, damit wir alles Weitere für den Baubeginn vorbereiten

können.

Mit freundlichen Grüßen

Anlaqe(n):
- Niederschrift über die Angebotseröffnung (Original)
- Angebotsvergleich / Preisspiegel
- 5 geprüfte Hauptangebote
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Bebauungsplan Nr. 4 „Lahnbahnhof“, 1. Änderung; 
 
a) Abwägung über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB eingegangen Stellungnahmen mit Anregungen 
und Hinweisen 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
29.06.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 12.07.2022 12. beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 14.07.2022 7. vorberatend 
Finanzausschuss 14.07.2022 7. vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

25.07.2022 12. beschließend 

Bau- und Umweltausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung (ohne Maßstab) 
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Vorlage VL-168/2022   Seite 2 von 2 

 
Ziel der Planung ist: 
 
Das städtebauliche Erfordernis zur Bauleitplanung liegt in der bauplanungsrechtlichen 
Vorbereitung eines Wohnbaugrundstücks als ein Beitrag zum städtebaulichen Ziel einer 
baulichen Innenentwicklung.   
 
 
 
Zur Bauleitplanung: 
 
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung im Sinne § 13 a Abs 1 BauGB und wird als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13 a Abs. 2 BauGB unter Anwendung des vereinfachten Verfahrens aufgestellt. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde 
nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB abgesehen.  
 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wurde von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB abgesehen. Die Belange der Umwelt 
werden im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Stadt Leun 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Die Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB werden nach eingehender Prüfung und Diskussion als 
Stellungnahmen der Stadt Leun beschlossen. Die vorgetragenen Anregungen und 
Hinweise sind klarstellend in die Satzung übernommen worden.  

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Bebauungsplan Nr. 4 „Lahnbahnhof“, 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen gemäß § 10 BauGB 
als Satzung, die Begründung wird gebilligt.  

3. Der Satzungsbeschluss ist bekannt zu machen, dadurch erlangt der Bebauungsplan 
Rechtskraft. 

 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. S_Beg_Leun_Lahnbahnhof_7.2022 
2. S_Ae_Leun_Lahnbahnhof_05.07.2022 
3. abw_3(2)4(2)_Leun_Lahnbahnhof_7.2022 
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Planstand: Satzung Juni 2022 
Bearbeitung: Büro Hendrik Christophel 
 

Breiter Weg 114  35440 Linden 
T 06403 9503 0   F 06403 9503 30  
email: hendrik.christophel@seifert-plan.com 

 

 

PLANUNGSGRUPPE 

PROF. DR. V. SEIFERT 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung der Stadt Leun  

„Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4, 1. Änderung“ 

 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung  

gemäß § 13a BauGB 

 

 

 

 

 

Begründung 
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Bauleitplanung der Stadt Leun  

„Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4, 1. Änderung“ 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

  

Planstand: Satzung Juni 2022 
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Bauleitplanung der Stadt Leun  

„Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4, 1. Änderung“ 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

  

1 

Planstand: Satzung Juni 2022 

1 Veranlassung, Ziele, Rahmenbedingungen 

Der Bebauungsplan „Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4“ setzt für den plangegenständli-

chen Teil des Geltungsbereichs Verkehrsflächen, eine Fläche für eine Umformerstation und 

eine Grünfläche als Bestandteil von verkehrlichen Anlagen fest. Diese städtebaulichen 

Ziele werden nicht weiterverfolgt, und das städtische Grundstück soll im Sinne einer In-

nenbereichsverdichtung baulich genutzt werden. 

 

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 

 

Das von der Änderung betroffene Grundstück 137/2 
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Bauleitplanung der Stadt Leun  

„Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4, 1. Änderung“ 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

  

2 

Planstand: Satzung Juni 2022 

So ist zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung ein gemeindliches 

Handlungserfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB entstanden. 

Die vorliegende Änderungsplanung soll einen Beitrag dazu leisten, der bestehenden Nach-

frage nach Wohnbaugrundstücken im Bereich Lahnbahnhof Rechnung zu tragen. 

2 Räumliche Lage des Geltungsbereichs 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage im Bereich Lahnbahn-

hof am östlichen Rand des Bebauungsplans Nr. 4 direkt angrenzend an den noch etwas 

älteren Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schellkopf Lahnbahnhof“ in ruhiger Wohn-

lage mit guter infrastruktureller und verkehrlicher Anbindung. Die Änderung des Bebau-

ungsplans dient einer flächen- und ressourcensparenden Nutzung von Grund und Boden 

i.S.v. § 1a Abs. 2 BauGB für den lokalen Bedarf. 

3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplan Mittelhessen 2010 

 

Die Lage des Geltungsbereichs im Regionalplan Mittelhessen 2010 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 weist die plangegenständliche Fläche als Vorranggebiet 

Siedlung-Bestand aus.  
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Damit ist die Planung mit den Erfordernissen des Regionalplans vereinbar. Nach dem Prinzip 

Innenentwicklung von Außenentwicklung sind bislang unbebaute oder unbeplante Flächen in-

nerhalb der Vorranggebiete Siedlung-Bestand zu nutzen. Dieser Vorrang hilft, Erschließungs- 

und Unterhaltungskosten für Infrastruktureinrichtungen zu vermindern und gleichzeitig die 

Tragfähigkeit der innerörtlichen Einrichtungen zu unterstützen. 

3.2 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung  

Der Regionalplan und das Baugesetzbuch stimmen in dem Ziel überein, die Innenentwicklung 

in den Städten und Gemeinden zu stärken. Danach soll die städtebauliche Entwicklung vorran-

gig durch Maßnahmen der Innenentwicklung zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme 

von Flächen erfolgen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 

genutzter Flächen besteht vorliegend nicht.  

3.3 Flächennutzungsplan 

 
Das Plangebiet im wirksamen Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leun von 2001 ist das Plangebiet als 

Wohnbaufläche Bestand dargestellt, eine Anpassung ist nicht erforderlich.  
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4 Verfahren und Verfahrensstand 

Der Bebauungsplan entspricht den Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenent-

wicklung und wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Im beschleu-

nigten Verfahren  

- gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 

BauGB entsprechend: 

- von einer frühzeitigen Beteiligung der Bürger sowie der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange wird abgesehen, 

- es wird eine Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch eine 

öffentliche Auslegung sowie 

- die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

- Im vereinfachten Verfahren wird entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB von der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 

Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c (Überwachung erheblicher Umweltauswirkun-

gen) ist nicht anzuwenden.  

Im beschleunigten Verfahren  

- soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-

plätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von 

Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen 

werden; 

- gelten in den Fällen des § 1 Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 

des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Die Voraussetzungen zur Anwendung des Verfahrens sind erfüllt: 

- der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung, der Geltungsbereich 

liegt innerhalb eines bebauten Siedlungszusammenhangs; 
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- die Größe der Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO liegt unterhalb von 

20.000 qm; 

- durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen; 

- es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nummer 

7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter; 

- es sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-

ren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten und 

- es sind derzeit keine Bauleitplanverfahren in Durchführung oder Vorbereitung, die in 

einem engen sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden. 

5 Städtebauliche Festsetzungen 

Zur Ausformung der Grundnormen des § 1 Abs. 5 BauGB und der in § 1 Abs. 6 BauGB aufge-

führten Planungsleitlinien sind zur Sicherung der angestrebten städtebaulichen Entwicklung 

und Ordnung die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Orientiert an den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung ist für das Plangebiet ausschließlich ein 

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. 

Die allgemeinen Zulässigkeiten: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht störende Handwerksbetriebe und 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche sowie sportliche Zwecke 

zielen auf die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung ab. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO zulässigen Ausnahmen: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
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- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen, 

- Gartenbaubetriebe und 

- Tankstellen 

sind nach § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Gegenstand des Bebauungsplans, da sie nicht dem ange-

strebten Gebietscharakter und damit den Bedürfnissen der Bevölkerung dienen. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung ist orientiert an den bestehenden rechtskräftigen 

Bebauungsplänen und wird aus der Grundflächenzahl, der Geschossflächenzahl, der maximal 

zulässigen Firsthöhe sowie der zulässigen Zahl der Vollgeschosse gebildet. Dieses Maß der 

baulichen Nutzung entspricht im Wesentlichen dem Erscheinungsbild der Ortslage in den die 

Planänderung umgebenden Bereichen. Damit dient es in seiner Gesamtheit einer positiven 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds. 

5.3 Bauweise, Baugrenzen 

Die Bauweise berührt verschiedene städtebauliche Belange. Neben der Gestaltung des Orts-

bilds und der Steuerung der Bebauungsdichte hat der Plangeber die Sicherstellung einer hin-

reichenden Belüftung und Belichtung sowie sonstige nachbarliche Belange zu beachten. Die 

festgesetzte offene Bauweise ist nur für bauliche Hauptanlagen relevant.  

Mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen werden die städ-

tebaulichen Ziele Gestaltung des Ortsbilds, Erhaltung von Freiflächen, Beschränkung der Ver-

siegelung sowie Steuerung der kleinklimatischen Verhältnisse verfolgt. Ein Zurückbleiben hin-

ter der Baugrenze ist zulässig, ebenso wie geringfügige Überschreitungen. Diese befreiende 

Ausnahme gilt jedoch nur für Gebäudeteile und nicht das Gebäude selbst. Dementsprechend 

ist festgesetzt: 

- Die überbaubaren Grundstücksflächen werden nach § 23 Abs. 1 BauNVO durch die 

Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. 

- Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß ist nach § 23 Abs. 3 Satz 2 

BauNVO zulässig. 
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5.4 Verkehrliche Erschließung 

Der Standort Lahnbahnhof ist über den direkten Anschluss an die B 49 und über die Braunfelser 

Straße nach Süden in den Taunus gut in das regionale und überregionale Verkehrsnetz einge-

bunden. 

Für den Radverkehr bestehen vielfältige Verknüpfungen mit örtlichen und regionalen/überre-

gionalen Routen im Lahntal. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist über 

die Lahn-Dill-Weil Verkehrsgesellschaft und die Deutsche Bahn mit dem Bahnhof Leun-

Braunfels als Streckenpunkt der Lahntalbahn gewährleistet. 

5.5 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sich das Bauordnungsrecht mit dem „Wie“ des 

Bauens beschäftigt. Sinn und Zweck ist dabei die Gefahrenabwehr sowie die Sicherung ästhe-

tischer, sozialer und klimatischer Aspekte. 

Die Gestaltungssatzung trifft Aussagen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, zur Gestal-

tung von Einfriedungen und zur Begrünung von baulichen Anlagen und der Gestaltung von 

Grundstücksfreiflächen. Sie gewährleistet damit die Entwicklung eines weitgehend homogenen 

Baugebiets und unterstützt die Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild. 

6 Berücksichtigung umweltschützender Belange 

6.1 Eingriffsminimierende Maßnahmen 

Garagenzufahrten, Hofflächen und PKW-Stellplätze sind in wasserdurchlässigen Bauweisen zu 

befestigen. 

In Anpassung an die neuesten Änderungen des Naturschutzrechts wird hinsichtlich potenzieller 

Lichtverschmutzung festgesetzt, dass zur Außenbeleuchtung nur Leuchten mit warmweißen 

LED-Lampen oder Natrium-Hochrucklampen mit UV-armen Lichtspektren und geschlossenem 

Gehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, zur Anwendung kommen. 

Mit artenschutzrechtlichem Bezug ist die Zeit für eine Baufeldfreimachung zwischen erstem 

Oktober und Ende Februar festgesetzt. 
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6.2 Der Umweltbericht 

Seit In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien 

(EAG Bau, BGBI. I S. 1359) am 20. Juli 2004 besteht die Notwendigkeit zur Aufnahme eines 

Umweltberichtes in die Begründung zum Bebauungsplan. Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und 

bewertet werden. Der Umweltbericht ist in die Abwägung einzustellen. 

Eine Ausnahme von diesem Verfahren bilden die Bebauungspläne, die im vereinfachten Ver-

fahren nach § 13 BauGB bzw. im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt 

werden. Vorliegend gelangt § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB 

zur Anwendung, im Rahmen dessen von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgese-

hen wird. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten 

Schutzgüter bestehen nicht. Gleichwohl sind nach § 1 a BauGB die Belange von Natur- und 

Landschaft zu beachten und in die Abwägung einzustellen. 

Der Bebauungsplan liegt im Innenbereich und wird im Sinne § 13a BauGB im beschleunigten 

Verfahren ohne die Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und ohne 

Anwendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung durchgeführt. Im beschleunigten Ver-

fahren gilt gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB, dass Eingriffe, die auf Grundlage der Aufstel-

lung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Durch die Änderung des Bebauungsplans „Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4“ sind keine 

Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutz-, Wasser- oder Forstrecht betroffen.  

Rechtlich gebundene oder restriktiv wirksame Flächen bestehen weder im Plangebiet noch in 

dessen nahem Umfeld. Das Grundstück wird gegenwärtig fast ausschließlich als mäßig inten-

siver grasdominierender Vielschnittrasen genutzt. 

Für die faunistische Wertigkeit sind die vereinzelt stockenden Bäume maßgeblich, Baumhöhlen 

konnten nicht festgestellt werden. Im Fall der Abgängigkeit stehen in der näheren Umgebung 

ausreichend Ersatzlebensräume für Kleinvögel zur Verfügung. Ein erhöhtes faunistisches Po-

tenzial ist im Plangebiet nicht gegeben, und es bestehen keine konkreten Hinweise auf beson-

ders zu prüfende Arten oder einen naturschutzrechtlichen Objektschutz. 
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Oberflächengewässer bestehen nicht. Oberflächennah anstehendes Grundwasser ist nicht zu 

erwarten. Dem Plangebiet kommt keine beachtenswerte Bedeutung für lokalklimatische Aus-

gleichsfunktionen, den Immissionsschutz oder die Luftregeneration zu. 

Hinweise auf besonders hochwertige Biotop- und Nutzungsstrukturen bestehen nicht. Eine 

besondere Funktion für das Landschaftsbild oder die Erholung ist nicht erkennbar. Das Vor-

handensein von schützenswerten Kultur- und Sachgütern kann sicher ausgeschlossen werden. 

Mit Blick auf die geplante Nutzung ist nicht von bedeutsamen Immissionen in benachbarte 

Siedungsgebiete auszugehen. 

7 Klimaschutz 

Maßgeblich für die mit einer künftigen Bebauung einhergehenden Fragen ist das am 1. No-

vember 2020 in Kraft getretene „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneu-

erbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ (Gebäudeenergiegesetz – 

GEG). In diesem Gesetz sind die bis dahin geltenden Regelungen des Energieeinsparungsge-

setzes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) – das Energieeinsparrecht und des Er-

neuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammengefasst worden.  

Im neunten Teil regelt das Gesetz den schrittweisen Übergang von den bisherigen Regeln - 

EnEG 2013, EnEV 2014/ab 2016 und EEWärmeG 2011. Dieser Teil umfasst die Paragraphen 

110-114, wobei es sich um folgende Aspekte handelt: 

- Anlagentechnik und EU Ökodesign-Richtlinie 

- Geltende Vorschriften für Bauvorhaben 

- Energieausweise und Kennwerte in Anzeigen 

- Aussteller für Energieausweise im Wohnbestand 

- Aufgaben des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zur Registrierung und 

Kontrolle 

Die energetischen Anforderungen an Neubauten sind dabei zunächst beibehalten worden, was 

vor allem für die Schaffung von dringlich benötigtem bezahlbarem Wohnraum von Bedeutung 

ist. Mit Blick auf die bundespolitischen Ziele des Klimaschutzes wird jedoch eine 
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http://www.geg-info.de/geg/teil_9_uebergangsvorschriften.htm
http://www.geg-info.de/geg/teil_9_uebergangsvorschriften.htm
http://www.geg-info.de/geg/teil_9_uebergangsvorschriften.htm
http://www.geg-info.de/geg_praxishilfen/200928_uebergang_enev_geg_2020.htm
http://www.geg-info.de/geg_praxishilfen/200928_uebergang_enev_geg_2020_2_vorschrift_bauvorhaben.htm
http://www.geg-info.de/geg_praxishilfen/200928_uebergang_enev_geg_2020_3_energieausweis_anzeigen.htm
http://www.geg-info.de/geg_praxishilfen/200928_uebergang_enev_geg_2020_4_aussteller_wohnbestand.htm
http://www.geg-info.de/geg_praxishilfen/200928_uebergang_enev_geg_2020_5_dibt_registrierung_kontrolle.htm
http://www.geg-info.de/geg_praxishilfen/200928_uebergang_enev_geg_2020_5_dibt_registrierung_kontrolle.htm


 
 

Bauleitplanung der Stadt Leun  

„Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4, 1. Änderung“ 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

  

10 

Planstand: Satzung Juni 2022 

Weiterentwicklung der energetischen Anforderungen notwendig, ohne die wohnungsbaupoli-

tischen Ziele außer Acht zu lassen.  

Zur anteiligen Nutzung Erneuerbarer Energien im Neubau wird die Bauherrschaft durch die 

Bestimmungen des GEG verpflichtet. Hierfür vorgesehen ist die Nutzung von  

- Solarthermie,  

- Wärmepumpen,  

- Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wie die Brennstoffzellenheizung sowie  

- Fern- und Abwärme.  

Diese Nutzungspflicht kann nach GEG künftig auch durch die Nutzung von Biogas, Biomethan 

oder biogenem Flüssiggas in einem Brennwertkessel erfüllt werden.  

Als eine Unterstützung für Projekte und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandelt gibt 

es die „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klima-

anpassungsprojekten, sowie von kommunalen Informationsinitiativen“, wonach u.a. Privatei-

gentümer bei der Haus- und Hofbegrünung unterstützt werden können.  

Festsetzungen zum Klimaschutz in Bebauungsplänen kommt wegen derzeit noch fehlender 

Entscheidungen zu deren rechtlichen Wirkungen aktuell nur eine untergeordnete Rolle zu. Der 

für den Bebauungsplan verbindliche und abschließende Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB sieht 

zwar grundsätzlich die Möglichkeit der Festsetzung einer Versorgungsfläche vor.  

Hierdurch sind aber die Fragen zum Anschluss- und Benutzerzwang nicht geregelt. Die Stadt 

als Planungsträgerin hat nur die Möglichkeit, dies über eine kommunale Satzung zu regeln.  

Über § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB kann für Gebiete festgesetzt werden, dass bei der Errichtung 

neuer Gebäude auch Maßnahmen erfolgen, die den Einsatz erneuerbarer Energien ermögli-

chen. Was mit den aufgezeigten Möglichkeiten allerdings nicht einhergeht, ist eine Pflicht der 

Bauherrschaft zur Errichtung und zum Betrieb entsprechender Anlagen. Die Fragen hierzu sind 

bis zum heutigen Tag umstritten und höchstrichterlich noch nicht geklärt.  

Die vorliegend getroffene Empfehlung zur Festsetzung einer Nutzung der solaren Strahlungs-

energie insbesondere durch Photovoltaik wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-

nisse aufgenommen. Ersatzweise können anstelle von Photovoltaikmodulen zur Belegung der 

Solarmindestfläche auch ganz oder teilweise Solarwärmekollektoren vorgesehen werden. 
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Damit bestehen für die jeweilige Bauherrschaft Handlungsspielräume bei der technischen und 

wirtschaftlichen Ausgestaltung einer Solarpflicht. (Diese Empfehlung basiert auf einer Muster-

Festsetzung der Kanzlei KLN Wetzlar in Zusammenarbeit mit der Klimaschutz- und Energie-

agentur Niedersachsen und dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz.) 

Ergänzend oder alternativ hierzu sollten angemessene Regelungen zum Klimaschutz und zur 

Nutzung, Einsparung und Speicherung von erneuerbaren Energien in zivil-rechtlichen Verträ-

gen getroffen werden, wobei auch hier eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit und der Wirt-

schaftlichkeit vorzunehmen ist.  

8 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Im Rahmen der Bauausführung sind alle erforderlichen Maßnahmen zur leitungsgebundenen 

Infrastruktur konzeptionell und frühzeitig aufeinander abzustimmen. 

9 Wasserwirtschaft, Grundwasserschutz 

Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung ist über einen Hauptanschluss an das öffentliche Trinkwassernetz 

gesichert.  

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung ist im Ortsbereich Lahnbahnhof gewährleistet. 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebiets oder eines amt-

lich festgestellten Überschwemmungsgebiets. Ein Heilquellenschutzgebiet ist nicht vorhanden. 

Messstellen oder Gewinnungsanlagen sind nicht vorhanden. Eine Erdwärmenutzung ist aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht zulässig. Der überplante Bereich stellt sich als hydrogeologisch 

günstig dar (nach HLNUG-Fachdaten). 

Sollte bei Bebauung der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans während der 

Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich werden, 

ist eine entsprechende, unverzügliche Anzeige beim Lahn-Dill-Kreis erforderlich. 
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Oberirdische Gewässer 

Im Plangebiet sind keine Gewässer und deren Gewässerrandstreifen vorhanden.  

Niederschlagswasser 

Die gesetzlichen Regelungen nach § 55 WHG i.V.m. § 37 HWG zur Niederschlagswasserver-

wertung, Niederschlagswasserversickerung und Niederschlagswasserableitung sind Gegen-

stand der textlichen Festsetzungen und bei der weiteren Planung zu beachten. 

Insbesondere Niederschlagswasser soll nach den Vorgaben des Hessischen Wassergesetzes 

von demjenigen, bei dem es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und ge-

sundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

Das auf Dachflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist in Zisternen aufzufangen 

und als Brauchwasser in Garten und Haushalt zu verwenden, wobei es aufgrund seines zu 

erwartenden Keimgehalts als Brauchwasser für das Bewässern von zum Verzehr geeigneten 

Pflanzen nur bedingt geeignet ist. Das Fassungsvermögen der Zisterne soll mindestens 25 

Liter/qm projizierte Dachfläche betragen. Eine Dachbegrünung ist als Alternative zum Zister-

nenbau zulässig. 

Ist eine Zisternennutzung nicht möglich, soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt 

oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer ge-

leitet werden soll. Dies gilt direkt, aber auch nur insoweit, dass dem weder wasserrechtliche 

noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche und gesundheitli-

che Belange entgegenstehen und die Maßnahme technisch auch durchführbar ist. 

Abwasserbeseitigung 

Den Anforderungen an die Abwasserbeseitigung kann Rechnung getragen werden, wenn 

- der Anschluss an ein zentrales Kanalisationsnetz möglich ist und das anfallende Abwas-

ser in einer öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann, 

- die Abwasseranlage den jeweils maßgeblichen Regeln der Technik entspricht, 

- in neuen Baugebieten Niederschlagswasser ortsnah versickert oder im Trennsystem 

abgeleitet wird. 

Ergänzend zu den abwassertechnischen Belangen wird für das Wohngebiet die Nutzung von 

Zisternen sowie eine alternative Dachbegrünung festgesetzt. 
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10 Boden 

Nachsorgender Bodenschutz 

Der Stadt Leun liegen keine Kenntnisse über Betriebsstilllegungen oder bisher nicht erfasste 

ehemalige Deponien im Plangebiet oder seiner näheren Umgebung vor. 

Zur Sicherheit ist in den Bebauungsplan der Hinweis aufgenommen, dass beim Auftreten 

schädlicher Bodenveränderungen Anzeige an das zuständige Dezernat des Regierungspräsidi-

ums zu erfolgen hat. 

Vorsorgender Bodenschutz 

Durch Ausnutzung der abschließenden Festsetzungsmöglichkeiten für den Bebauungsplan sind 

die nach § 9 Abs. 1 BauGB möglichen Inhalte für einen vorsorgenden Bodenschutz geregelt: 

- Nr. 1: Art und Maß der baulichen Nutzung, 

- Nr. 2: Festsetzung der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflä-

chen, 

- Nr. 3: an die Höchstmaße der BauNutzungsverordnung BauNVO angepasste 

Orientierungswerte für die Nutzungsintensität der Grundstücke, 

- Nr. 20 und 25: Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Flächen zum Anpflanzen von 

Bäumen und Sträuchern auf privaten Grundstücksflächen. 

Für die der Planung folgende Bauausführung ist vorzusehen: 

- Nach § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bau-

licher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberflä-

che ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 

oder Vergeudung zu schützen. 

- Zwischenlagerung und Wiedereinbau von Oberboden sind sachgerecht vorzu-

nehmen. 

- Der Umgang mit Bodenaushub und dessen Wiederverwertung hat fachgerecht 

zu erfolgen. 

- Lagerflächen sind vor Ort aussagekräftig zu kennzeichnen, die Höhe der Boden-

Mieten darf 2 bzw. 4 m nicht übersteigen (bei Ober- bzw. Unterboden). 
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- Bodenverdichtungen sind durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Poren-

systems bis in den Unterboden zu vermeiden, um das Infiltrationsvermögen zu 

erhalten (s. hierzu auch Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonsti-

gen Abgrabungsflächen, Hessisches Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz HMUKLV, Stand März 2017). 

- Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen sind nach Möglichkeit im Bereich be-

reits verdichteter Böden anzulegen. 

- Verdichtungen im Unterboden sind zu beseitigen, nach Abschluss der Bauarbei-

ten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung ist der Unterboden zu 

lockern und darf danach nicht mehr befahren werden. 

Nachfolgende Informationsblätter des HMUKLV sind zu beachten: 

Boden – mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMUKLV 2018) 

Boden – damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMUKLV 2018). 

11 Altablagerungen und Altlasten 

Altablagerungen und Altlasten sind der Stadt Leun weder im Plangebiet noch seiner näheren 

Umgebung bekannt. Nach Recherchen im Fachinformationssystem Altflächen und Grundwas-

serschadensfälle befinden sich im Plangebiet keine entsprechenden Flächen. 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 

Im Plangebiet sind keine Abfallentsorgungsanlagen oder Deponien im Sinne des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes bekannt. 

Bei Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von 

Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 1.9.2018 der Regierungspräsidenten in Hessen) zu beach-

ten. 

12 Denkmalschutz 

Es gibt keine Hinweise auf das mögliche Vorkommen archäologisch relevanter Bodenfunde. 

Unabhängig von den Ergebnissen gilt folgender Hinweis: 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so sind sie gem. § 21 HDSchG dem 

Landesamt für Denkmalpflege (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren 
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Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 21 

Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 

erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

13 Kampfmittel 

Es gibt keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln, die geräumt werden müss-

ten. 

14 Bodenordnung 

Aus Sicht der städtischen Bodenordnung ist für die Umsetzung des Bebauungsplans kein Bo-

denordnungsverfahren i.S. §§ 45 ff. BauGB erforderlich. 
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Stadt Leun 
"Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4", 1. Änderung
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 

I. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Plansicherstellungsgetz (PlanSiG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG), Hessisches Wassergesetz 
(HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessische Bauordnung (HBO), GebäudeEnergieGesetz 
(GEG) in der bei der maßgeblichen Auslegung des Bebauungsplanes geltenden Fassung.

IV. Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-
verordnetenversammlung gefasst am __.__.___

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich
bekanntgemacht am __.__.___

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich
bekanntgemacht am __.__.___

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit
vom __.__.___
bis einschließlich __.__.___

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.
§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordneten-
versammlung am __.__.___

Die Bekanntmachungen erfolgten in den „Leuner Nachrichten“

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Leun, den __.__.____

_______________
Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:
Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten am:        __.__._____

Leun, den __.__.____

_______________
Bürgermeister
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1. Änderung

Stadt Leun

III.a Textliche Festsetzungen:

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In dem als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Plangebietsteil sind zulässig:
- Wohngebäude
- die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen durch
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen
sind nach § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)

2.1 Für das Maß der baulichen Nutzung gelten die in der Nutzungsschablone angeführten 
Orientierungswerte für die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl und die maximal 
zulässige Firsthöhe sowie die zulässige Zahl der Vollgeschosse.

2.2 Als Bezugspunkt für die zulässige Höhe gilt die Oberkante der Erschließungsstraße in der 
Grundstücksmitte. Bei den durch zwei Straßen erschlossenen Grundstücken gilt die niedriger 
gelegene Straße als Bezugspunkt.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) 2 BauGB)

3.1 Festgesetzt ist die offene Bauweise mit seitlichem Grenzabstand.

4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

4.1 Garagenzufahrten, Hofflächen und PKW-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu 
befestigen.

4.2 Baufeldfreimachung und Eingriffe in Gehölzstrukturen erfolgen ausschließlich in der Zeit vom 
1. Oktober bis zum 28./29. Februar.

4.3 Zur Außenbeleuchtung sind nur Leuchten mit warmweißen LED-Lampen oder 
Natrium-Hochdruckdampflampen mit UV-armen Lichtspektren und geschlossenem Gehäuse, 
die kein Licht nach oben emittieren, zulässig.

5 Gebiete zur Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien (§ 9 (1) 23 b BauGB)

5.1 Die Solarmindestfläche zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie beträgt 
mindestens 30 % der nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb 
des Geltungsbereichs.

5.2 Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte 
Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.

III b. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsfestsetzungen nach (§ 9 (4) BauGB 
i.V.m. § 91 HBO):

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 (1) 1 Nr. 1 HBO)

1.1 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind ausdrücklich zulässig.

1.2 Staffelgeschosse sind nicht zulässig.

2 Gestaltung von Einfriedungen gem. (§ 91 (1) 1 Nr. 3 HBO)

2.1 Einfriedungen sind zulässig als Maschendraht- oder Holzlattenzaun in Verbindung mit 
einheimischen, standortgerechten Rank- bzw. Schlingpflanzen oder als selbständige 
Laubhecke.

2.2 Einfriedungen müssen einen Mindestbodenabstand von 15cm einhalten, Mauersockel sind 
unzulässig.

3 Begrünung von baulichen Anlagen und Grundstücksfreiflächen gem. (§ 91 (1) 1 Nr. 5 HBO)

3.1 Nicht überbaute und nicht überbaubare Grundstücksfreiflächen sind zu mindestens 50 % mit 
einheimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen.

3.2 In den Vorgärten ist die Verwendung von nicht wasserdurchlässigen Folien mit Stein- oder 
Schotterauflagen nicht zulässig.

3.3 Stellplätze für Abfallbehälter sind mit Laubgehölzen einzugrünen.

Die in dem Änderungsplan getroffenen Festsetzungen ersetzen und ergänzen mit Erlangung ihrer 
Rechtskraft die im Bebauungsplan „Lahnbahnhof Bebauungsplan Nr. 4“ bisher getroffenen 
Festsetzungen. Die im Übrigen getroffenen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
bleiben von den Änderungen unberührt.

III c. Nachrichtliche Übernahmen, Hinweise

1 Denkmalschutz

1.1 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so sind sie gem. § 21 Hessisches 
Denkmalschutzgesetz (HDSchG) dem Landesamt für Denkmalpflege (Abt. Archäologische 
Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind gem. §21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der 
Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die 
Erhaltung des Fundes zu schützen.

2 Zur Verwertung von Niederschlagswasser

2.1 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser soll von demjenigen, bei dem es anfällt, 
verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen. (§ 37 Abs. 4 Satz 1 Hessisches Wassergesetz HWG).

2.2 Das auf Dachflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist in Zisternen 
aufzufangen und als Brauchwasser in Garten und Haushalt zu verwenden. Das in Zisternen 
gesammelte Regenwasser ist aufgrund seines zu erwartenden Keimgehaltes als 
Brauchwasser für das Bewässern von zum Verzehr geeigneten Pflanzen nur bedingt geeignet. 
Das Fassungsvermögen der Zisterne soll mindestens 25 Liter/m² projizierte Dachfläche 
betragen. Eine Dachbegrünung ist als Alternative zum Zisternenbau zulässig. 

2.3 Ist eine Zisternennutzung nicht möglich, soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 
öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche. Belange entgegenstehen (§ 55 
Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz WHG vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist.

3 Ver- und Entsorgung

3.1 Die Entwässerung des Plangebiets hat im Trennsystem zu erfolgen.

3.2 Haus- und Grundstücksdrainagen dürfen nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet 
werden.

4 Bodenschutz

4.1 Sollten im Zuge der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher 
Bodenveränderungen oder Altlasten wahrgenommen werden, erfolgt deren unverzügliche 
Anzeige an das Dez. 41.4 des RP Gießen.

4.2 Abgrabungen und Aufschüttungen sind zur Herstellung des Planums der Gebäude in dem 
hierfür erforderlichen Umfang vorzunehmen. Unbelasteter Bodenaushub wird auf dem 
Grundstück wiederverwertet.

4.3 Es wird die Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen.

5 Bauablauf

5.1 Werden Verlegungen von Telekommunikationsanlagen erforderlich, ist für das Vorhaben ein 
Bauablaufzeitenplan aufzustellen und mit der Telekom Netzproduktion abzustimmen.

5.2 Zur Vermeidung von Unfällen und Störungen der Energieversorgung haben alle mit Erd- und 
Straßenbauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen beauftragten Firmen, öffentlichen 
Auftragnehmer sowie selbst ausführenden Privatpersonen vor Beginn der Arbeiten die 
aktuellen Bestandspläne der Versorgungsträger einzusehen und die Arbeiten 
erforderlichenfalls abzustimmen. Notwendige Genehmigungen sind vor Baubeginn einzuholen.

5.3 Bei Baumpflanzungen im Bereich der bestehenden bzw. geplanten Versorgungsleitungen 
muss der Abstand zwischen Baum und Versorgungsleitung 3 m betragen. Bei geringeren 
Abständen sind zum Schutz der Versorgungsleitungen senkrecht gestellte Betonplatten zu 
verwenden. Bei dieser Schutzmaßnahme kann der Abstand zwischen Baumpflanzung und 
Versorgungsleitung bis auf 0,5 m verringert werden. In jedem Fall sind Pflanzmaßnahmen im 
Bereich von Versorgungsleitungen mit dem Versorgungsbetrieb im Vorfeld abzustimmen.

6 Rationeller Umgang mit Energie

6.1 Für betroffene Gebäude und ihre Anlagentechnik zum Heizen, Lüften, Wassererwärmen, 
Kühlen und Beleuchten gilt das GebäudeEnergieGesetz (GEG 2020). Im neunten Teil regelt 
das Gesetz den schrittweisen Übergang von den bisherigen Regeln - EnEG 2013, EnEV 
2014/ab 2016 und EEWärmeG 2011. Dieser Teil umfasst die Paragraphen 110-114, wobei es 
sich um folgende Aspekte handelt:
- Anlagentechnik und EU Ökodesign-Richtlinie
- Geltende Vorschriften für Bauvorhaben
- Energieausweise und Kennwerte in Anzeigen
- Aussteller für Energieausweise im Wohnbestand
- Aufgaben des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zur Registrierung und Kontrolle

FHmax Bauweise

o 9 m

Zahl der Vollgeschosse

IIWA

GRZ

0,4

GFZ

0,8

Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Fläche gilt das engere Maß

II. Zeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB)

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse

Firsthöhe, gemessen in m über der Oberkante des Erdgeschoss-Rohfußbodens

Bauweise, Baugrenzen (§ 9(1)2 BauGB)

Baugrenze

offene Bauweise

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Bemaßung

GRZ

II

FHmax

o

3,00

GFZ

  
WA
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Satzung der Stadt Leun über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von 
Personen im Sinne des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) 
sowie weiteren Nutzer in Unterkünften der Stadt Leun 
 
 
Erstellt von: 
Arnd Pauker 

 
Datum: 
22.09.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 04.10.2022  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Finanzausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Sozialausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022   

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Stadt Leun hat durch den Lahn-Dill-Kreis Flüchtlinge zur Unterbringung zugewiesen bekommen. Hierfür 
kann die Stadt eine Gebühr erheben, wenn eine entsprechende Satzung erlassen wird. 
 
Da es seitens des Hess. Städte- und Gemeindebundes noch keine Mustersatzung gibt, ist der vorliegende 
Entwurf dem Satzungsentwurf der Stadt Asslar abgeleitet. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Satzung können Einnahmen erzielt werden, die den bereits entstandenen und weiterhin 
entstehenden Kosten gegenüberstehen. Eine Abschätzung der Höhe sowohl der Kosten als auch der 
Einnahme ist derzeit nicht möglich. 
 
Die Zahl der Unterkünfte und die Zahl der unterzubringenden Personen ist derzeit nicht abschätzbar. Letzte 
Aussage aus dem Innenministerium war, dass mit einer Verdoppelung der Zuweisungen zu rechnen ist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt beiliegende Satzung der Stadt Leun über die 
Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) 
sowie weiteren Nutzer in Unterkünften der Stadt Leun. 
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Satzung der Stadt Leun über die Erhebung von Gebühren für die 

Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die Aufnahme 

und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen 
Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) sowie weiteren Nutzer in 

Unterkünften der Stadt Leun 
 
Aufgrund  

der §§ 5, 19, 20, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915),  
des § 5a des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz, LAG) vom 5. Juli 2007 

(GVBl. I. 399), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2020 (GVBl. S. 
767),  

sowie der §§ 1, 2, 3, 4, 6, 9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013 S. 134), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247)  

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun in der Sitzung am ……………. 
2022 folgende  

 

G E B Ü H R E N S A T Z U N G 
 

beschlossen:  
 

§ 1 
Anwendungsbereich/ Gegenstand der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Stadt Leun ist gemäß §§ 1, 2 Abs 2 Landesaufnahmegesetz Hessen 
(LAG) verpflichtet, die in § 1 LAG aufgeführten ausländischen Personen auf 

Weisung des Lahn-Dill-Kreises gemäß § 2 Abs. 2 S. 2 LAG aufzunehmen und 
Unterzubringen.  

 

(2) Die Stadt Leun stellt die Unterkünfte als öffentliche Einrichtung im Sinne des 
§ 10 KAG bereit und ist Träger der Einrichtungen. Durch die Unterbringung 

wird gemäß § 4 Abs. 3 LAG ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis auf 
begrenzte Zeit begründet. Ein Rechtsanspruch auf Unterbringung in einer 
bestimmten Unterkunft oder auf die Zuweisung von Räumen bestimmter Art 

und Größe besteht nicht (§ 4 Abs. 2 LAG).  
 

(3) Für die Nutzung der Unterkünfte durch die in Absatz 1 genannten Personen 
erhebt die Stadt Leun Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung.  

 

§ 2 
Begründung/ Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

 
(1) Die Begründung des Nutzungsverhältnisses erfolgt mit der Zuweisung der 

Person durch die Stadt Leun. Soweit keine Zuweisung erfolgt, wird das 

Nutzungsverhältnis durch die Aushändigung der Schlüssel für die Unterkunft 
an die Person begründet.  
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(2) Die Beendigung des Nutzungsverhältnisses erfolgt mit vollständiger 

Räumung der Unterkunft durch die untergebrachte Person und Übergabe 
der Schlüssel an die Stadt Leun oder die von ihr Beauftragten. Die Absicht 

der Räumung der Unterkunft ist der Stadt Leun unverzüglich, spätestens 
jedoch eine Woche vorher, anzuzeigen.  

 

(3) Ohne Anzeige nach Abs. 2 erlischt das Nutzungsverhältnis zwei Wochen 
nach dem Verlassen der Unterkunft (§ 5 Abs. 4 LAG).  

 
§ 3 

Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Begründung des 

Nutzungsverhältnisses und wird kalendermonatlich erhoben. Sie endet mit 
Beendigung des Nutzungsverhältnisses. Eine vorübergehende Nichtnutzung 
der Unterkunft lässt die Verpflichtung zur vollständigen Entrichtung der 

Gebühren unberührt. Wird das Nutzungsverhältnis während eines laufenden 
Kalendermonats begründet oder endet dieses innerhalb eines 

Kalendermonats, vermindert sich die Gebührenschuld entsprechend pro Tag 
um 1/30.  

 
(2) Die Gebühr für den ersten Kalendermonat wird erstmalig 14 Kalendertage 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Im Folgenden wird die im 

Gebührenbescheid festgesetzte Monatsgebühr am fünften Werktag eines 
jeden Kalendermonats fällig.  

 
§ 4 

Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist jede Person, die in einer Unterkunft der Stadt Leun 

untergebracht ist. Familienangehörige, Eheleute, Personen in eheähnlicher 
Gemeinschaft, bzw. Personen in einer Bedarfsgemeinschaft im Sinne des 
SGB II haften für die Gebühren gesamtschuldnerisch.  

 
(2) Ausgenommen von der Gebührenpflicht sind Personen, denen die 

Unterkunft als Sachleistung in Höhe des in § 6 Abs. 1 genannten 
Gebührensatzes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt 
wird, soweit sie nicht über einzusetzendes Einkommen/ Vermögen verfügen.  

 
§ 5 

Gebührenmaßstab und Berechnungsgrundlage 
 

(1) Die Gebühr bemisst sich pro Person (zugewiesene oder sonstige 

untergebrachte Bewohner/innen) und Kalendermonat.  
 

(2) Maßgeblich für die Höhe der Gebühr ist der Durschnitt der durch die Stadt 
Leun für die Unterkünfte aufzuwendende Betrag pro Person und Monat.  

 

(3) Die Höhe der Gebühr ist in regelmäßigem Abstand, spätestens alle 2 Jahre 
zu überprüfen. Bei einer Abweichung von mehr als 5% ist die 

Unterbringungsgebühr mit Wirkung zum 01.01 des Folgejahres neu 
festzusetzen.  
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§ 6 

Gebührensatz 
 

(1) Die Unterbringungsgebühr beträgt pro Person und Monat 390,00 €.  
 
(2) Von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, welchen die Unterkunft als 

Sachleistung zur Verfügung gestellt wird und deren Einkommen/Vermögen 
den Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG übersteigen, deren 

Einkommen/Vermögen jedoch nicht für die Begleichung der vollständigen 
Gebühr ausreicht, wird abweichend von § 6 Abs. 1 dieser Gebührensatzung 
eine ermäßigte Gebühr in Höhe des den Anspruch auf Leistungen nach dem 

AsylbLG übersteigenden anzurechnenden Einkommens/Vermögens 
erhoben.  

 
§ 7 

Härtefallregelung 

 
(1) Die Stadt Leun ist in einzelnen besonderen Härtefällen berechtigt, auf 

Antrag die Gebühren zu ermäßigen oder zu erlassen. Die Angaben in 
Ermäßigungs- oder Erlassanträgen sind glaubhaft zu machen.  

 
(2) Vom Vorliegen einer besonderen Härte ist in der Regel dann nicht 

auszugehen, wenn die untergebrachte Person wiederholt eine zumutbare 

Wohnung ohne ausreichenden Grund ablehnt.  
 

§ 8 
Rückwirkende Gebührenerhebung 

 

Eine rückwirkende Gebührenerhebung unterbleibt, soweit sie zu einer 
Nachzahlungspflicht bei einer untergebrachten Person führen würde, für die kein 

Erstattungsanspruch gegenüber einem Sozialleistungsträger besteht (§ 5a Abs. 2 
Nr. 2 LAG).  
 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. August 2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf 

des 31. Dezember 2027 außer Kraft. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Gesamtabschlüsse bei Jahresabschlüssen 
 
 
Erstellt von: 
Nadine Kaiser 

 
Datum: 
16.08.2022 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 30.08.2022  vorberatend 
Finanzausschuss 06.10.2022  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.10.2022  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Gem. § 112 a Abs. 1 Nr. HGO hat eine Kommune, welche Mitglied in Wasser- und 
Bodenverbänden ist einen Gesamtabschluss der Aufsichtsbehörde vorzulegen.  
 
§ 112a HGO – Gesamtabschluss 
(1) Der Jahresabschluss der Gemeinde ist zusammenzufassen mit den nach Handels-, 
Eigenbetriebs- oder kommunalem Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen 
 
 4. 
 der Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 
 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), bei 
 denen die Gemeinde Mitglied ist, 

 
In der aktuellen Rechtsprechung der § 112a Abs. 2 HGO sind spätestens die zum 31.12.2021 
aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Dem zusammengefassten 
Jahresabschluss ist ein Anhang nach § 112 Abs. 4 Nr. 1 (wesentliche Posten des 
Jahresabschlusses erläutern, Übersichten Anlagevermögen sowie Verbindlichkeiten und 
Forderungen und Übertagung Haushaltsermächtigungen) beizufügen.  
 
Im Oktober 2015 hat die Stadtverwaltung gegenüber dem Hessischen Ministerium der Inneren 
und Sport angezeigt, dass drei Mitgliedschaften bestehen.  
Diese drei Mitgliedschaften bestehen bei dem Abwasserverband Ulmtal-Lahn, dem 
Wasserbeschaffungsverband Dillkreis-Süd sowie dem Ulmbachverband.  
 
Am 12.10.2015 wurde eine Magistratsvorlage erstellt, wo über die Erstellung von 
Gesamtabschlüssen gem. § 112 a Abs. 5 HGO i. V. m. § 53 GemHVO (damalige Gesetzeslage) 
beschlossen werden sollte, damals mit der Begründung, dass die Bilanzsumme aller 
Beteiligungen kleiner als 20 % der Bilanzsumme der Stadt Leun ist. Einstimmig beschlossen 
wurde dies am 08.12.2015. (Anlage)  
 
Mit Änderung des § 112 b Abs. 1 HGO vom 16.05.2020 kann eine Kommune unter einer 
Einwohnerzahl von 20.000 Einwohnern von der Pflicht für die Erstellung eines 
Gesamtabschlusses befreit werden. Der Beschluss muss gem. § 112 b Abs. 4 HGO von der 
Gemeindevertretung / Stadtverordnetenversammlung erfolgen.  
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§ 112 b HGO – Befreiung vom Gesamtabschluss 
(1) Eine Gemeinde mit weniger als 20 000 Einwohnern ist von der Pflicht, einen 
Gesamtabschluss aufzustellen, befreit. 
 
(2) Eine Gemeinde zwischen 20 000 und bis zu 50 000 Einwohnern ist von der Pflicht, einen 
Gesamtabschluss aufzustellen, befreit, wenn der auf die Gemeinde entfallende Anteil der 
Bilanzsumme der nach § 112 a Abs. 4 Satz 1 voll zu konsolidierenden Aufgabenträger 
zusammen den Wert von 20 Prozent der in der Vermögensrechnung der Gemeinde 
ausgewiesenen Bilanzsumme sowohl für das Jahr der Aufstellung als auch für das Vorjahr nicht 
übersteigt. 
 
(3) Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist von der Gemeindevertretung 
zu beschließen. 
 
(4) Macht eine Gemeinde von der Befreiung nach Abs. 1 oder 2 Gebrauch, bleibt die Pflicht 
zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 123 a davon unberührt. Der 
Beteiligungsbericht muss in den Fällen des Satzes 1 zusätzlich Angaben über die 
Aufgabenträger in § 112 a Abs. 1 Nr. 1 und 3 bis 6 enthalten. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 112 b Abs. 4 i. V. m. § 112 b Abs. 1 HGO 
unbefristet den Verzicht von Jahresabschluss - Gesamtabschlüssen für die Stadtverwaltung und 
den Unternehmen, wo die Stadt eine Mitgliedschaft unterhält, da die Gemeinde weniger als 
20.000 Einwohner hat.  
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Vorlage Gesamtabschluss 
2. Beschluss Gesamtabschluss 
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Vorlage zur Magistratssitzung am Dienstag, dem 

..........2015 im Sitzungszimmer des Rathauses der Stadt 

Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun  

 
TOP Nr.:  
 

 
Titel: Nicht-Aufstellung eines Gesamtabschlusses 

 
Erstellt durch: 
Herr Pauker 

 
Datum: 
12.10.2015 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
 
Nach § 122 Abs. 5 S. 2 HGO hat die Gemeinde erstmals zum 31. Dezember 2015 einen 
zusammengefassten Jahresabschluss aufzustellen. Dies kann unterbleiben, wenn eine 
Nachrangigkeitsgrenze nicht überschritten wird. 
 
Nach Nr. 1.2 der Hinweise zu § 53 GemHVO ist von einer Nachrangigkeitsgrenze von 20 
% der Bilanzsumme auszugehen. Wenn also die Summe der anteiligen Bilanzsummen 
aller Beteiligungen kleiner als 20 % der Bilanzsumme der Stadt ist, kann die Verpflich-
tung zur Erstellung eines Gesamtabschlusses entfallen. 
 
Dies ist in der Stadt Leun ausweislich beiliegender Berechnung der Fall. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat beschließt, für die Stadt Leun keine zusammengefassten Jahresabschlüsse 
aufzustellen, da die Nachrangigkeitsgrenze unterschritten ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Niederschrift Magistrat  
 
 
 

  
 
  
 
 
 
Anwesende: 
 
Bürgermeister Joachim Heller –e- Stadtrat Ralf Schweitzer 
Erste Stadträtin Silke Naumann –e- Stadtrat Karl-Heinz Theiß  
Stadträtin Karin Niemeier Stadtrat Horst Weber 
Stadträtin Gudrun Schmidt Stadträtin Inge Wolf  
Stadtrat Lothar Schmidt   
 
 
Schriftführer: Arnd Pauker 
 
 
T a g e s o r d n u n g: 
 
 
1) Anerkennung der Niederschrift über die 24. Sitzung vom 24.11.2015 
 
 
2) Kaufverträge 
 
 
3) Bauanträge 
 
 
4) Zuschussanträge der Vereine 
 
 
5) Rückstände der Stadtkasse 
 
 
6) Fortschreibung Zukunftsplanung 
 
 
7) Personalangelegenheiten 
 
 
8) Jahresabschlüsse 2013 – 2015 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat beschließt, die Firma Rewecon mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 
2013 bis 2015 zu beauftragen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (7 Ja-Stimmen). 
 
 

25. Sitzung des Magistrates der Stadt Leun am Dienstag, 
8.12.2015 um 17:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Leun, Stadtteil 
Stockhausen, Bahnhofstraße 25 
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9) Gesamtabschluss 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat beschließt, für die Stadt Leun keine zusammengefassten Jahresabschlüsse aufzu-
stellen, da die Nachrangigkeitsgrenze unterschritten ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (7 Ja-Stimmen). 
 
 
10) Pflanz- und Blumenbeete in der Stadt Leun 
 
 
11) Verschiedenes 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:13 Uhr. 
Leun, 9. Dezember 2015 
 
 
 
 
Ralf Schweitzer    Arnd Pauker 
Stadtrat    Schriftführer 
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